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An der Schwelle eines neuen Jahres

Lieber Leser!

An der Jahreswende 1976/77 ist die innenpolitische
Landschaft der Bundesrepublik so unsicher, wie sie
es schon seit Jahrzehnten nicht mehr war.

SPD und FDP, die Vertierer der Bundestagswahl
vom 3. Oktober 1976, schicken sich an, ihre Koalition
noch einmal zu verlängern mit einer knappen, kaum
regierungsfähigen Parlamentsmehrheit und gegen
sechs Landesregierungen der Union, die im Bundes-
rat über die absolute Mehrheit verfügen. Schwerer
aber wiegt: Die Koalition, die hier geschlossen wird,
wird sachlich eine Koalition fast ohne Gemeinsam-
keiten und personell eine Koalition des letzten Auf-
gebots sein.

Die Union aber ringt nach dem bestürzenden Be-
schluß von Wildbad-Kreuth um ihre Einheit — und
in der Stunde, in der diese Zeilen geschrieben wer-
den, weiß niemand, ob diese Einheit noch besteht,
wenn sie gedruckt erscheinen.

Beides muß die Bedächtigen in unserem Lande
alarmieren; denn nach den Offenbarungseiden, die
die Bundesregierung in den letzten Wochen endlich
geleistet hat, kann auch dem Letzten nicht mehr ver-
borgen sein, wie gewaltig die politischen Probleme
sind, die in den nächsten Jahren gelöst werden müs-
sen, und mit deren Lösung das neue Jahr beginnen
muß. Daß die wirtschaftliche Erholung der letzten

Monate bestensfalls ein Zwischenhoch war, liegt
heute in vielen Wirtschaftszweigen auf der Hand, und
die ölpreiserhöhung, die die OPEC-Länder praktisch
schon beschlossen haben, wird ein übriges dazu
tun, daß es dabei bleibt. Die Jugend, der man jahre-
lang goldene Berge versprochen hat, erkennt, daß
ihre Lebenschancen viel härter zu verwirklichen sind
als ihnen die höchsten Repräsentanten des Staates
versprochen haben. Die Alten erkennen, daß ihre in
Mühen und Fleiß erworbenen Rechte von der jetzigen
Bundesregierung bei weitem nicht so gesichert wor-
den sind, wie sie es verdient hätten. In den europäi-
schen Nachbarstaaten rings um die Bundesrepublik
wetterleuchtet es.

Der Nord-Süd-Konflikt nimmt immer dramatischere
Formen an. Das ist eine Situation, in der auch ein
reiches Land wie die Bundesrepublik zu allererst eine
stabile und kraftvolle Regierung braucht, und dazu
gehört - weit über die Regierungskoaiition hinaus
— ein stabiles und kraftvolles Parteiensystem.

Es trifft gewiß zu, daß sich die politische Land-
schaft in unserem Volk seit Jahren nachhaltig ändert.
In allen Industriestaaten der Welt gibt es fünf oder
sechs annähernd gleich große politische Gruppierun-
gen, die man mit einigem Schematismus als Konser-
vative, Ordnungsliberale, Linksliberale, Sozialdemo-
kraten und Linkssozialisten bezeichnen kann. Nur in
der Bundesrepublik lagen die Dinge bisher anders,
weil sich hier die äußerste Rechte und die äußerste



Linke vor aller Augen selbst diskriminiert hatten. In
dem Maße aber, in dem die jüngste deutsche Ver-
gangenheit nicht mehr Gegenstand persönlicher Er-
fahrung, sondern nur noch Geschichte ist, stellt sich
das „normale" Spektrum wieder ein, und nunmehr
melden sich nicht nur die Jungen auf beiden Flügeln,
sondern es melden sich — ebenfalls auf beiden Flü-
geln — die Alten wieder, die bisher geschwiegen
haben. Man mag es wollen oder nicht: Das politische
Spektrum der Bundesrepublik ist anders als es noch
vor zehn oder zwölf Jahren war.

Entgegen einer weit verbreiteten Ansicht ist es
nicht nur eine Frage der Taktik, wie die großen Par-
teien und wie insbesondere die Union auf diese Ent-
wicklung zu reagieren haben. Gewiß trifft es zu, daß
die Union bisher den Konservativen und den Libera-
len beider Schattierungen eine politische Heimat ge-
geben hat, so wie das die SPD mit Sozialdemokraten,
Sozialisten und zu bestimmten Zeiten auch mit den
linken Liberalen getan hat, die infolgedessen von
allen drei Parteien umworben wurden. Und ebenso
sicher ist es, daß die Union dabei gerade auch für
die christlich-sozialen Kräfte da zu sein hatte, die auf-
grund ihrer katholischen Tradition einen besonderen
Ort im politischen Spektrum einnehmen. Auch kann
niemand bestreiten, daß die Aufgabe, verschieden-
ste politische Gruppierungen für sich zu gewinnen
und in sich zu integrieren, in dieser Lage zunehmend
schwieriger geworden ist.

Trotzdem ist zu wiederholen:

Es handelt sich nicht um eine Frage der politischen
Taktik, ob dies künftig wie bisher in einem Dreipar-
teiensystem geschehen soll, das eigentlich immer ein
Zweieinhalbparteiensystem war, oder ob es in einem
Vier-, Fünf- oder Sechsparteiensystem geschehen
soll.

Das bisherige Parteiensystem war, wenn man von
der FDP absieht, ein System zweier miteinander kon-
kurrierender Volksparteien. Zwar haben weder die
Union noch die SPD je einen wirklich großen Teil
der Bevölkerung zu ihren Mitgliedern rechnen kön-
nen. Volksparteien aber waren sie doch, indem sie
bei allen Akzentunterschieden Wähler aus allen
Schichten des Volkes an sich zu binden suchten und
folglich auch Mitglieder aus allen Schichten des Vol-
kes hatten — die Union gewiß in höherem Grade als
die Sozialdemokratie, und gerade dies hat die Union
zu den großen Leistungen der 50er und 60er Jahre
befähigt. Das war dadurch möglich, daß eine Volks-
partei alle relevanten Interessen in sich auszuglei-
chen und alle relevanten Gruppen in sich zu inte-
grieren hat, ehe sie zum Kampf um die Regierungs-
verantwortung antritt und ehe sie als Regierungs-

partei diese Verantwortung ausübt. Ein Staat, in dem
eine Volkspartei in diesem Sinne regiert, wird nie
einen Weg gehen können, der bestimmte Schichten
einseitig bevorzugt und bestimmte Schichten ein-
seitig benachteiligt. Darauf beruht, wie schon gesagt,
die große politische Leistung der Union In ihren
Regierungsjahren. Wenn wir heute beobachten, wie
andere europäische Staaten gesellschaftspolitische
Entwicklungen nachzuholen versuchen, die in der
Bundesrepublik wie selbstverständlich bewältigt sind,
können wir uns ein Bild davon machen, wie hoch das
Gut unseres Parteiensystems ist — bei allen Unvoll-
kommenheiten und allen Verwerfungen, die gewiß
niemand bestreiten sollte.

Was ist in dieser Situation vom Evangelischen
Arbeitskreis der CDU/CSU gefordert?

Noch weiß niemand, wie die Parteienlandschaft in
einigen Monaten wirklich aussehen wird, ja es ist so-
gar schwer zu sagen, ob der einheitliche Evange-
lische Arbeitskreis der CDU/CSU eine Trennung der
beiden Parteien überstehen kann. Trotzdem ist er —
als einheitlicher Arbeitskreis — heute nötiger denn je.
Dafür gibt es viele Gründe. Nur drei seien hier ge-
nannt:

1. Eine Nation, die fast unvorbereitet vor großen
wirtschaftlichen Problemen und vor nicht weniger
großen politischen Engpässen steht, braucht mehr
als jede andere den Anruf des Geistigen, der in
der Bundesrepublik immer auch ein Anruf des
Christlichen sein wird. Daran hat der Evangelische
Arbeitskreis mitzuwirken, wie er es bisher getan
hat.

2. Das verbreiterte Spektrum der Anschauungen, mit
denen es die Unionsparteien künftig zu tun haben
werden, verlangt eine entschiedene Neubesinnung
auf das Einende. Das „C" wird hier eine entschei-
dende Rolle spielen müssen. Und wieder ist der
Evangelische Arbeitskreis gefordert.

3. Es mehren sich die Anzeichen, daß die Kirche, an
der in den letzten Jahren viele irre geworden sind,
wieder bereit ist, die Stimme der Unionsparteien
zu hören, auch dort, wo sie vielleicht nicht bereit
ist, ihr zuzustimmen. Auch das ist ein Feld, auf
dem sich der Evangelische Arbeitskreis zu be-
währen hat.

Das ist gewiß eine fast übermenschliche Fülle von
Aufgaben. Die Zukunft wird erweisen, ob wir ihnen
gewachsen sind.

Eine gesegnete Weihnacht wünscht Ihnen

Ihr

Professor Dr. Roman Herzog ist stellvertretender Bundesvorsitzen-
der des EAK der CDU/CSU. In Bonn vertritt er als Staatssekretär
das Land Rheinland-Pfalz beim Bund; im kirchlichen Bereich wurde
er durch seine Mitherausgeberschaft des Evangelischen Staatslexi-
kons und als Vorsitzender der Kammer für öffentliche Verantwortung
der EKD bekannt.



Für Gewaltlosigkeit und Gerechtigkeit

Starke Resonanz fand der Bericht des
Vorsitzenden des Rates der EKD, Lan-
desbischof D. Helmut daß, auf der
diesjährigen Synode der EKD, die im
November in Braunschweig stattfand.
Im nachfolgenden bringen wir im Wort-
laut den ersten Teil der Ausführungen
von Landesbischof D. Claß. In der
nächsten Ausgabe der Evangelischen
Verantwortung werden wir unsere Leser
über das Hauptthema der Synode - die
Eingliederung der Umsiedler — infor-
mieren. Schon jetzt weisen wir darauf
hin, daß in diesem Bereich eine wesent-
liche Aufgabe für die Arbeit der regio-
nalen Evangelischen Arbeitskreise zu
sehen ist. Wir würden es begrüßen, In
der Januar-Ausgabe der EV bereits er-
gänzend zu dem Bericht vor der Synode
auf entsprechende Aktivitäten aus dem
Bereich der Unionsparteien hinweisen
zu können.

Was die EKD als Gemeinschaft
der evangelischen Christen in unse-
rem Land bewegt, läßt eine Bilanz
der geplanten und abgeschlosse-
nen, der gelungenen oder miß-
glückten Vorhaben nur vordergrün-
dig erkennen. Die entscheidende
Frage lautet vielmehr: Welcher
Geist ist in unserer vielbeschäftig-
ten Kirche zu Hause? Wir können
uns dieser Frage um so weniger
entziehen, als der Orientierungs-
rahmen für Dienst und Leben der
Kirche immer nur der Auftrag der
Kirche sein kann: allen Menschen
das Heil zu verkündigen, das Gott
in Jesus Christus anbietet. Das ist
der Maßstab für jede Beurteilung
der kirchlichen Situation.

Es gibt Anzeichen, daß sich das
Leben in der Kirche an dieser Mit-
te neu orientiert, daß eine Bewe-
gung der Konzentration im Gange
ist. Wenn sie von Gottes Geist in-
spiriert ist, wird sie sich auswirken,
auf Verkündigung und Dienst, in
allen Bereichen, bis hin zu den Fra-
gen der äußeren Gestalt kirchlicher
Gemeinschaft.

Wir sind heute gleichzeitig her-
ausgefordert durch das Weltweite
und das Ortsnahe, durch Ereignisse
von außen und Ängste von innen.
Lange Zeit haben sich die Kirchen
des Abendlandes auf die selbstge-
nügsame Diesseitigkeit einer wis-
senschaftlich-technischen Welt ein-

gelassen. Nun teilen wir auch de-
ren Unsicherheit. Einige reagieren
auf diese Spannungen mit ethi-
schem Aktivismus, andere neigen
zum Rückzug in eine weltferne
Innerlichkeit. Was wir aber brau-
chen, ist jene österliche Gewiß-
heit, die nicht in der Welt diessei-
tiger Rationalität, sondern in Gottes
Treue verankert ist. In der evange-
lischen Spiritualität der Bibel ist
beides beieinander: die innerste
Hinwendung zu Gott und die Zu-
wendung zur Welt der Menschen.
Dies müssen wir wiedergewinnen.

In meinem Bericht kann ich nur
einige Themen und Perspektiven
der EKD-Arbeit während der letz-
ten 12 Monate hervorheben. Ich
bitte um Ihr Verständnis, daß ich
einige — besonders gekennzeich-
nete — Abschnitte nicht vortrage,
obwohl sie Teil dieses Berichtes
sind. Ein ausführliches Dokument
liegt der Synode vor im schrift-
lichen Rechenschaftsbericht 1975/
76. Dort wird zwischen den Zeilen
auch etwas erkennbar von der oft
mühevollen Kleinarbeit, die zum
Geschäft des Rates und der Mitar-
beiter in den Amtsstellen gehört.

Hoffen in einer bedrohten Welt

Wer die Weltkarte ansieht und
überall dort verweilt, wo kritische
Situationen zu bestehen sind,
kommt nur langsam voran. Wir ken-
nen die Probleme der Konsumge-
sellschaften, aber auch derjenigen
Länder, in denen der Mangel
herrscht. Wir sehen, was auf den
Straßen vor sich geht in Belfast,
Beirut, Bogota oder in Soweto. Wir
erfahren von Konferenzen, die in
der Tagesordnung steckenbleiben.
Wir wissen, daß in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts mehr
gefoltert wird als je zuvor.

„Eine Welt oder keine" — diese
Alternative beschreibt die Bedin-
gung für das künftige Überleben
der Menschheit: Wir müssen in der
einen Welt lernen, miteinander aus-
zukommen und zu teilen.

Die gegenwärtige Weltkrise trägt viele
Namen: Gefährdung der Umwelt als
Lebensraum der Menschen, Begrenzt-
heit der Rohstoffe und Energievorräte,
Ernährung einer rapide anwachsenden
Weltbevölkerung. Weiter tritt die Krise
in Erscheinung in Rassenspannungen,
im wachsenden Rückstand der Länder
der Dritten und Vierten Welt und in
einem von Angst begleiteten Schrump-
fen von Hoffnung.

Statt dessen hat die Bereitschaft,
wirtschaftlich-politische, sozialeoder
ideologische Konflikte gewaltsam
auszutragen, gefährlich zugenom-
men. Alarmierend ist die krebs-
artige Wucherung der Ausgaben für
Rüstung, Waffensysteme und mili-
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tärisch orientierte Forschung. Seit
1945 sind in 60 Ländern mehr als
100 Kriege registriert worden.

Was bei diesem Wettlauf mit dem
Untergang auf dem Spiel steht, ist
schon unzählige Male dargestellt
worden. Die hauptsächlichen Per-
spektiven werden nicht mehr be-
stritten. Aber die Staaten und ihre
Gesellschaften, die großen Welt-
organisationen und der Einzelne
haben nicht die Kraft, die Ursachen
des eigenen Unvermögens mit der



erforderlichen Radikalität aufzu-
decken. Darin liegt die irrationale
Widersprüchlichkeit unserer Situa-
tion.

Ortega y Gasset hat einmal ge-
sagt: „Von dem was man heute
denkt, hängt das ab, was morgen
auf Plätzen und Straßen gelebt
wird." Es gibt keine Weltformel, mit
deren Hilfe man dem gegeneinan-
der gerichteten Denken der Men-
schen und damit dem Streit auf den
„Plätzen und Straßen" ein Ende
setzen könnte. Eine zentralistisch
regierte Welt wird es nicht geben.
Weltweit sträuben sich die Men-
schen gegen Fremdbestimmung
und gegen die Herrschaft großräu-
miger anonymer Systeme. Aber
eine Welt ohne gemeinsame Ord-
nung kann auch nicht mehr über-
leben.

Das Denken des autonomen
Menschen orientiert sich primär
nicht am Frieden und an der Ge-
meinschaft. Es wird vom Geist der
Selbstverwirklichung und Selbstbe-
hauptung bestimmt. Der autonome
Mensch hat faszinierende wissen-
schaftliche und technische Leistun-
gen zuwege gebracht, die laufend
neue Ziele aus sich heraussetzen.
Wir haben aber entdecken müssen,
daß sich alle diese Errungenschaf-
ten in der Hand von Menschen
gegen den Menschen und gegen
die Menschheit wenden können. Im
Unterschied zu den vor uns leben-
den Generationen wissen wir mehr
davon, daß der technologische Fort-
schritt dem Menschen weder die
Reife des Urteils noch die sittliche
Kraft vermitteln kann, deren er be-
darf, um die personalen und sozia-
len Probleme der wissenschaftlich-
technischen Welt zu bewältigen.
Unser sozialethisches Defizit ist
erheblich. Ein neues Denken ist
notwendig.

Erinnerung an evangelische
Grundwahrheiten

Neu denken heißt in der Kirche:
Annehmen, was wir wissen. Die
Kirche bekennt, daß in Jesus Chri-
stus eine neue Menschheit, eine
neue Schöpfung, eine neue Quali-
tät von Zukunft begonnen hat, von
der kein Mensch ausgeschlossen
sein soll. Biblische Grundworte wie
„Christus unser Friede", „Versöh-
nung durch das Kreuz", „die frem-
de Gerechtigkeit", „die neue Krea-

tur", „Auferstehung der Toten",
„der vernünftige Gottesdienst" be-
zeichnen eine neue Haltung. Die-
sen Worten Raum geben, über sie
in der jeweiligen Situation nachden-
ken, sie verleiblichen, das hat Zu-
kunft.

Wir erreichen den Frieden Got-
tes, seine Zukunft, seine Menschen-
freundlichkeit nicht durch mensch-
lichen Zugriff. Aber wen Gott mit
seinem Frieden erreicht, der ge-
winnt die Freiheit, vom anderen her
zu denken und die Kraft, mit dem
anderen zusammen Verantwortung
in der Welt durchzuhalten. Er wird
in Situationsanalysen die Frage
nicht ausklammern, worauf der Gott
des Friedens hinauswill.

Wir verwechseln nicht das letzte
Ziel Gottes mit der Utopie eines
irdischen Paradieses, das wir schaf-
fen könnten. Aber Gott ruft uns,
mehr Gerechtigkeit, mehr Mensch-
lichkeit, mehr Aussöhnung zwi-
schen Menschen und mehr Frieden
zu erreichen. Wir bejahen die
Schicksalsgemeinschaft aller Men-
schen und arbeiten mit an der Ver-
besserung der rationalen Struktu-
ren dieser Welt.

Aus dem Evangelium können de-
taillierte politische Programme nicht
unmittelbar abgeleitet werden. Die
EKD erinnert Politiker und andere
Entscheidungsträger in unserer Ge-
sellschaft an evangelische Grund-
wahrheiten. Aber es ist nicht Auf-
gabe der Kirche, eine eigene Poli-
tik zu machen. Als Stiftung Gottes
hat die Kirche „zum Staat ein qua-
litativ anderes Verhältnis" (vgl.BVG
am 21.9.1976) als andere gesell-
schaftliche Gruppen.

Beiträge zur Konfliktlösung

Wir bemühen uns um Verständ-
nis der komplexen Wirklichkeit. Wo
wir es vermögen, versuchen wir,
zur Erkenntnis und Bewältigung
verwickelter Konfliktursachen bei-
zutragen.

Ein Beispiel eines umfassenden
Sachbeitrags ist das Memorandum
„Soziale Gerechtigkeit und über-
nationale Wirtschaftsordnung" (Mai
1976).

Es wurde von der Gemeinsamen Kon-
ferenz der Kirchen für Entwicklungs-
fragen (GKKE) aus Anlaß der 4. Konfe-
renz der Vereinten Nationen für Handel
und Entwicklung (UNCTAD IV, Nairobi)

erarbeitet und dem Bundestag sowie
der Bundesregierung vorgelegt. Die von
den Kirchen aufgrund sorgfältiger Ana-
lysen geltend gemachten Gesichtspunkte
und Erwartungen haben in der Fach-
diskussion starke Beachtung gefunden.
Wir hoffen, daß diese Anregungen von
der neuen Bundesregierung aufgenom-
men werden.

Im Irlandkonflikt, der uns Chri-
sten nach wie vor bedrückt und be-
schämt, versuchen wir, betroffenen
Menschen zu helfen. Nachdrücklich
möchten wir durch persönliche
Kontakte und in der Öffentlichkeit
diejenigen Kräfte unterstützen, die
auf gewaltlosem Wege versuchen,
die zum Frieden bereiten Men-
schen zusammenzufassen. Ich
denke dabei besonders an die vor
wenigen Monaten entstandene Be-
wegung „Mothers for peace".

In diesem Jahr sind bis 31. Juli bereits
202 Menschen Terrorakten zum Opfer
gefallen, im vorigen Jahr waren es ins-
gesamt 249. Seit 1975 besteht eine von
der GKKE eingesetzte Irland-Arbeits-
gruppe, in der „Kirchen helfen Kirchen",
Caritas und Kirchliches Außenamt eng
zusammenarbeiten. Ein Gemeinwesen-
Projekt mit Schwerpunkt in Belfast wird
gefördert. Wir versuchen, durch Erhö-
hung der Mittel weitere ähnliche Vor-
haben zu verwirklichen. Wir sind ge-
beten um Austausch von Erfahrungen
im diakonischen und gesellschaftlichen
Bereich. Für begabte Schulabgänger
aus den Elendsquartieren könnten Aus-
bildungsstipendien eingerichtet werden,
damit sie nicht als Arbeitslose in den
Sog des aktiven Terrors geraten. Wir
könnten irische Studenten, Priester und
Pfarrer zu Studienvorhaben einladen,
deren Ertrag ihrer Arbeit in London-
derry oder Belfast zugute kommt.

Millionen Frauen, Männer und
Kinder müssen in unserer Zeit aus
den verschiedensten Gründen ihre
Heimat verlassen. Unsere Kirche
wird sich auch künftig an Hilfsmaß-
nahmen für Flüchtlinge beteiligen.

In der Regel werden diese Aktivitäten
über ökumenische Einrichtungen (z. B.
CICARWS) und in enger Zusammen-
arbeit mit örtlichen Trägern durchge-
führt. Beim Hohen Flüchtlingskommissar
der Vereinten Nationen sind rund 3 Mio.
sog. Mandatsflüchtlinge registriert. (Die
Flüchtlinge im Nahen Osten, darunter
mindestens 1 Mio. Palästinenser, wer-
den von der UNO nicht betreut.) Etwa
500000 halten sich in Europa auf, da-
von 100 000 in der Bundesrepublik. Ge-
naue Zahlenangaben sind nicht möglich.
Die Dunkelziffer ist weltweit gesehen
erheblich, u. a. auch deshalb, weil Im
Zusammenhang mit kriegerischen Aus-
einandersetzungen oder Wechsel der
Herrschaftssysteme hunderttausende



von Menschen in Nachbargebiete aus-
weichen, mit der Absicht zurückzu-
kehren.

Die Zahl der Menschenrechtsver-
letzungen ist unübersehbar gewor-
den. Gottes Wort mahnt uns,
menschliches Leben zu erhalten
und zu schützen. Als Christen kön-
nen wir deshalb die Verpflichtung
zu tatkräftigem Widerspruch nicht
abweisen.

Mit allen Kirchen sind wir der Ober-
zeugung, daß jede Mißachtung der Wür-
de des Menschen Unrecht und vor Gott
Sünde ist. Insofern besteht kein quali-
tativer Unterschied zwischen einer kol-
lektiven Verweigerung von Grundrech-
ten, etwa in rassistischen Gesellschaf-
ten oder diktatorisch regierten Ländern,
und einer gezielten physischen oder
psychischen Gewaltanwendung gegen
einzelne.

Wir sind dankbar für jede Inter-
vention, die einem Menschen Frei-
heit, Recht oder auch nur Erleich-
terung verschaffen konnte. Viele
Einzelfälle sind aufgegriffen wor-
den von Laien und Theologen, von
kirchlichen Organen und nicht
kirchlich gebundenen Aktionsgrup-
pen. Ich erwähne in diesem Zusam-
menhang die Arbeit von Amnesty
International. Der Rat hat im Juli
die Einrichtung eines „Sekretariats
für politisch Verfolgte" beschlossen
— mit der Aufgabe, Opfern von
Menschenrechtsverletzungen prak-
tisch-humanitär zu helfen.

Das Sekretariat ressortiert beim Dia-
konischen Werk in Stuttgart und ist die
erweiterte Fortführung der „Gesamt-
diakonischen Koordinierungsstelle für
Chile". Der Aufgabenkreis des Sekre-
tariats reicht von der Hilfe für Inhaftierte
und deren Angehörige bis hin zu Inte-
grationshilfen für Menschen, die in
der Bundesrepublik Deutschland Asyl
suchen.

Die ökumenische Diskussion über
das Verständnis der Menschen-
rechte hat im zurückliegenden Jahr

gezeigt, daß die Kirchen noch keine
volle Übereinstimmung gefunden
haben. Damit werden gemeinsame
Stellungnahmen schwierig, oder sie
werden mit unterschiedlicher Deut-
lichkeit ausgesprochen. Dies ist bei
einem Vergleich der Äußerungen
zu Südafrika und der Sowjetunion
mit Recht aufgefallen. Den Vorwurf
zweigleisigen Redens und Han-
delns wird man schwer entkräf-
ten können. Eine Schwierigkeit
liegt im verschiedenen politischen
und sozialen Kontext der einzelnen
Kirchen. In der ökumenischen Ge-
meinschaft muß bei gemeinsamem
Reden zu politischen Problemen als
Regel gelten, daß soweit möglich,
eine eingehende Beratung mit den
Kirchen aus den betreffenden Län-
dern vorausgeht und das Einver-
nehmen mit diesen Kirchen er-
reicht wird. Der Rat der EKD ver-
sucht dies auch bei seinen eigenen
Stellungnahmen durchzuhalten. Daß
es Augenblicke geben kann, wo
man um des Gewissens willen kri-
tisch reden muß, selbst wenn es
anderen Kirchen Not macht, ist
nicht ausgeschlossen. Aber es darf
auch dann nicht gegen die Wahr-
heit in der Liebe sein.

Ein gemeinsames Verständnis der
Menschenrechte wird auch dadurch be-
hindert, daß in den einzelnen Kirchen
unabhängig von ihrer konfessionellen
Tradition unterschiedliche Erfahrungen
wirksam sind. Es gibt einen Ost-West-
Gegensatz im Grundverständnis der
Menschenrechte. Der westlichen Vor-
ordnung der Rechte des Individuums
steht ein Ansatz gegenüber, der die
Gesellschaft dem einzelnen überordnet.
Kirchen aus den Ländern, in denen der
Kampf um Entwicklung und Oberleben
die hauptsächliche menschliche Erfah-
rung ist, sind an der Theoriediskussion
wenig interessiert.

Die 5. Vollversammlung des ÖRK
hat die Kirchen aufgerufen, mehr
zusammenzuarbeiten, um ein ge-
meinsames, umfassenderes und
theologisch fundiertes Verständnis
der Menschenrechte zu gewinnen.

In Nairobi zeigte sich die Schwierig-
keit der Verständigung am Beispiel des
Programms zur Bekämpfung des Ras-
sismus und an dem kontrovers disku-
tierten Problem der Religionsfreiheit in
den kommunistisch regierten Ländern,
besonders der Sowjetunion (vgl. KSZE-
Schlußakte, Prinzip VII). Die Russisch-
Orthodoxe Kirche erklärte schließlich
ihre Bereitschaft zu einem offenen Dia-
log über die Menschenrechte und die
Religionsfreiheit, wo immer diese Rech-
te verletzt oder falsch interpretiert wer-
den sollten. Allerdings unter der Be-
dingung, daß dies in einer Atmosphäre
der Gleichheit und Brüderlichkeit ge-
schehe. Diesen Dialog hat man im Juli
auf einer Konsultation in Montreux, die
der Zentralausschußsitzung vorausging,
zu führen versucht. In ihrem Beitrag zu
Montreux (Stellungnahme des Rates zur
CCIA-Konsultation über Fragen der
KSZE-Schlußakte, der Menschenrechte
und der Religionsfreiheit, vom 10. Juli
1976) hat die EKD davor gewarnt, dem
unterschiedlichen Verständnis von Men-
schenrechten das jeweilige Recht ab-
zuerkennen oder falsche Absolutheits-
ansprüche zu vertreten.

Auf der diesjährigen Zentralaus-
schußsitzung wurde dieser Aufgabe
Priorität zuerkannt. Bedeutsam ist,
daß unsere osteuropäischen Brüder
bereit sind, den inzwischen begon-
nenen Dialog fortzuführen. In der
vom Zentralausschuß gebilligten
Beratergruppe zu Fragen der Men-
schenrechte wird die EKD aktiv
mitarbeiten. Ebenso wird sie sich
am Aufbau einer europäischen
Zusammenarbeit beteiligen mit dem
Ziel, im Bereich der KSZE-Signa-
tarstaaten auf die Verwirklichung
der Menschen rechte zu dringen. Im
September hat der Rat eine „Deut-
sche Arbeitsgruppe CCIA" neu be-
rufen. Sie soll die Genfer Kommis-
sion, die sich künftig auch mit der
Weltrüstungssituation befaßt, be-
gleiten.

Alle hier genannten Aktivitäten
haben keineswegs den Glanz gro-
ßer Taten. Aber nichts ist vergeb-
lich, was an einer einzigen Stelle
einem einzigen Menschen Hoffnung
gibt.

Allen Lesern der ,rEvangelischenVerantwortung"

wünschen wir

eine gesegnete Weihnacht und ein glückliches neues Jahr



Kirche und Staat im ständigen Dialog

Helmut Kohl gab kürzlich dem Evan-
gelischen Pressedienst (epd) Nord ein
Interview, aus dem die „Evangelische
Verantwortung" vier wichtige Fragen
herausgegriffen hat.

Ihre Beantwortung verdeutlicht, wie
sehr sich der Bundesvorsitzende der
CDU den Grundfragen der Politik aus
christlicher Verantwortung verpflichtet
weiß und welche Vorstellungen er per-
sönlich von dem Freiheitsraum hat, in
dem der Verkündigungsauftrag und die
Arbeit der Kirchen stattfinden.

Wie können die Kirchen einen
Beitrag zur Erhaltung der demo-
kratischen Freiheit leisten?

Die Kirchen leisten den wir-
kungsvollsten Beitrag zur Erhaltung
der demokratischen Freiheit, wenn
sie sich überall gegen jeden An-
satz und jede Form des Totalitaris-
mus einsetzen. Die Kirchen werden
in Zukunft mehr als bisher der
Frage nachgehen müssen, wozu
Freiheit erforderlich ist. Parteien,
Parlamente und Regierungen dür-
fen diese Frage immer nur in ih-
ren Umrissen formulieren. Denn
ihre endgültige, mit Ausschließlich-
keitsanspruch versehene Antwort
auf diese Frage müßte einem totali-
tären Staat den Weg ebnen, wie
das in Vergangenheit und Gegen-
wart unmißverständlich zu sehen
ist. Wir wissen aber, wie wichtig
die Frage nach der Freiheit für die
Solidarität in unserer Gesellschaft
ist. Deshalb halte ich es für sehr
wichtig, daß sich die Kirchen stän-
dig mit dieser Frage und der nach
der Sinnerfüllung des menschlichen
Lebens auseinandersetzen, des
Lebens, dessen Freiheit wir im
demokratischen Staat garantieren.

Stärker als bisher sind die Kir-
chen auch zur Auseinandersetzung
mit dem Marxismus aufgerufen. Die
Bedrohung ihrer Freiheit gerade in
den Ländern Osteuropas zeigt,
daß es langfristig in einer sozia-
listischen Ordnung keinen Platz für
die Kirchen gibt.

Der Beitrag der Kirchen zur Er-
haltung der demokratischen Frei-
heit muß auch in ihren eigenen
Bildungseinrichtungen erfolgen. Hier
kommt den Akademien beider Kir-
chen besondere Bedeutung zu.

Die Unionsparteien sind von An-
fang an ohne jede Einschränkung
dafür eingetreten, den Kirchen ihren
Freiheitsraum zu schaffen. Sie
brauchen ihn, um ihren wichtigen
gesellschaftlichen Aufgaben gerecht
zu werden. Die oft unter großen
persönlichen Opfern erbrachten
Leistungen im diakonischen Be-
reich bedürfen der besonderen An-
erkennung und Unterstützung
durch den Staat. Daher gilt den
Einrichtungen der Kirchen sowie
den freien Trägern unsere beson-
dere Förderung. Wir dürfen es
nicht zulassen, daß der Staat -
und hier denke ich besonders
auch an die Kommunen — sich
selbst immer neue Aufgaben zu-
weist, deren Erfüllung durch ande-
re viel besser wahrgenommen wer-
den kann.

Das Erscheinungsbild, das eine
Gesellschaft bietet, wird wesentlich
durch die vielen Menschen geprägt,
die persönliche Opfer für ihre Mit-
bürger bringen. Das kann ein Staat
mit seiner Sozialpolitik allein nicht
wirkungsvoll leisten; dazu bedarf
es vor allem der freiwilligen, mit-
menschlichen Initiative des einzel-
nen.

Ist in der Bundesrepublik das
Verhältnis von Staat und Kirche in
Ordnung oder könnte es noch ver-
bessert werden?

Das Verhältnis von Staat und
Kirchen in der Bundesrepublik
Deutschland ist einerseits durch be-
stehende Rechtsverhältnisse ge-
prägt, zum anderen durch das Wis-
sen, daß Kirchen und Staat gemein-
same Berührungspunkte und Ver-
pflichtungen besitzen. Beide stehen
in einem Beziehungsverhältnis
gegenseitiger Einwirkung. Kirchen
und Staat sind jeweils mit einem
spezifischen Auftrag und Anspruch
ausgestattet. Das unterscheidet sie.
Aber sie haben es oft auch mit
denselben Menschen zu tun, deren
Ansprüche sich in vielen Bereichen
begegnen und überschneiden. Zum
Beispiel zeigen die vielen Kirchen-
vertragsänderungen, die in den
vergangenen Jahren nach Verhand-
lungen im gegenseitigen Einver-
nehmen vorgenommen wurden, daß

hier ein ständiger Dialog zwischen
Staat und Kirche im Gange ist.

Wer die Leistungen der Kirchen
und ihrer Einrichtungen richtig ein-
schätzt und bereit ist, staatliche
Hilfe hierfür einzusetzen, leistet
auch einen Beitrag zu ausgewo-
genen Beziehungen zwischen Staat
und Kirchen.

Sie sind ein christlicher Politker.
Von welchen christlichen Grund-
werten wird Ihr politisches Han-
deln geprägt?

Christliche Grundwerte bilden die
Basis meiner politischen Entschei-
dungen. Von dieser Ausgangspo-
sition her bin ich als Christ beson-
ders dazu aufgerufen, mich für die
Gerechtigkeit in dieser Welt ein-
zusetzen.

Aus unserem Verständnis vom
Menschen leiten wir in den Unions-
parteien die Grundwerte unseres
Handelns ab. Die Grundwerte Frei-
heit, Solidarität und Gerechtigkeit
sind für uns christlich begründet,
aber es sind deshalb keine christ-
lichen, sondern allgemein mensch-
liche Grundwerte. Die Grundwerte
dienen nicht der Politik einer Par-
tei, sondern dem Gemeinwesen im
ganzen.

Ich will ein Beispiel anführen: Die
von der CDU in die Diskussion ein-
geführte „Neue Soziale Frage" ist
Ausdruck unserer Bereitschaft, uns
erneut unter die Herausforderung
des „C" zu stellen. Voraussetzung
hierzu ist der freiheitlich-soziale
Rechtsstaat, der langfristig nur
dann gewährleistet sein wird, wenn
der Spielraum der individuellen
Freiheit nicht beschnitten wird.

Halten Sie den Sonderfonds des
Antirassismusprogramms, den der
Weltrat der Kirchen zur Unterstüt-
zung von Befreiungsbewegungen
eingerichtet hat, für eine akzep-
table Ergänzung zur Entwicklungs-
politik in Kirche und Staat?

Der Rat der Evangelischen Kirche
in Deutschland (EKD) hat in den
vergangenen Jahren mehrfach er-
klärt, daß er den Landeskirchen
nicht empfehlen könne, den Son-
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derfonds des Antirassismuspro-
gramms aus Kirchensteuermitteln
zu finanzieren. So gut wie alle Lan-
deskirchen sind diesem Hinweis ge-
folgt. Auch die Unionsparteien ha-
ben immer wieder darauf hingewie-
sen, daß bewaffnete Auseinander-
setzungen nicht zur Lösung politi-
scher Konflikte beitragen werden.
Die vom Weltrat der Kirchen durch
den Sonderfonds unterstützten
Gruppierungen aber bejahen Ge-
walt als legitimes Mittel zur Durch-
setzung politischer Forderungen.
Wer einen wirklichen Beitrag zur
Entspannung an den Krisenherden

Afrikas erbringen will, muß den
Verhandlungsweg beschreiten.

Das menschliche Leid in vielen
Ländern Afrikas darf nicht über-
sehen werden. Hier haben meiner
Ansicht nach die Kirchen eine be-
sondere Pflicht zur Hilfe; der Aus-
bau der humanitären kirchlichen
Arbeit in Krisengebieten sollte
breite Unterstützung erfahren. Es
ist für mich keine Frage, daß die
Apartheid unserem christlichen
Menschenbild nicht entspricht. Wer
sie bejaht, hebt die Gerechtigkeit
auf. Aber auch jene, die sie mit
Gewalt beseitigen wollen, handeln

nicht nach christlichen Maßstäben.
Nur langfristig entwickelte Konzep-
te unter gleichberechtigter Einbe-
ziehung der Minderheiten und
Mehrheiten werden eine neue und
gerechte Lösung schaffen. Die Be-
freiungsbewegungen werden sich
kritisch befragen lassen müssen,
„wozu" sie befreien wollen — „wo-
von" alleine genügt nicht. Angola
und Mosambik sind Beispiele, die
keine größere Freiheit für den ein-
zelnen brachten, sondern diese
Länder in die Abhängigkeit des
Marxismus und der sowjetischen
Ideologie führten.

Aus unserer Arbeit

Evangelischer Arbeitskreis der
CDU Niedersachsen wählte
Vorstand

Hannover: Die beiden Bundes-
tagsabgeordneten Dr. Philipp von
Bismarck (Hannover) und Hans-
Adolf de Terra (Hildesheim) sowie
Pastorin Gesa Conring (Hannover)
werden weiter den Vorstand des
Evangelischen Arbeitskreises der
CDU in Niedersachsen bilden. Auf
einer Tagung der Vorstände der
örtlichen Arbeitskreise am 20. No-
vember in der Hermann-Ehlers-
Akademie in Hannover wurden von
Bismarck, de Terra und Gesa Con-
ring in ihren Ämtern bestätigt.

Pastorin Conring berichtete, daß
der Evangelische Arbeitskreis der
CDU in Niedersachsen in Zukunft
das Gespräch mit den Vertretern
der evangelischen Kirche intensi-
vieren werde. Ferner sollen Veran-
staltungen im ländlichen Bereich,
die in den zurückliegenden Jahren
mit Erfolg organisiert wurden, fort-
gesetzt werden. Derartige Podiums-
veranstaltungen mit Vertretern aus
Kirche und Politik hätten großen
Anklang gefunden. Für den Herbst
1977 plant der Evangelische Arbeits-
kreis der CDU eine Landestagung
in Niedersachsen. Auf dem Treffen
in Hannover hörten die Vorstände
der Arbeitskreise ein Referat von
Bismarcks über aktuelle bundes-
und landespolitische Fragen sowie
des Bundesgeschäftsführers des
Evangelischen Arbeitskreises, Dr.
Peter Egen (Bonn). In der Diskus-

sion sprachen sich die Teilnehmer
für eine gute innerparteiliche Zu-
sammenarbeit aus.

EAK - Gründung in Waldshut

Säckingen: Über fünfzig Bürger
aus dem Raum Waldshut/Säckin-
gen (Hochrhein) nahmen an der
Gründungsveranstaltung des EAK
im Kreisverband Waldshut teil.

Die Veranstaltung wurde eröffnet
vom Säckinger CDU-Vorsitzenden.
Nach ihm sprach der geschäfts-
führende Vorsitzende des EAK-
Baden, Friedrich Reiner, zum The-
ma „Grundlagen, Ziele, Aufgaben
und Struktur des Evangelischen
Arbeitskreises". In anschaulicher
Form gab er einen Überblick über
die Hintergründe der Bildung des
EAK, seine Geschichte und seine
konkrete Arbeit. Er gratulierte dem
Kreisverband Säckingen zu seiner
Initiative und wünschte dem zu bil-
denden EAK ein fruchtbares Arbei-
ten.

Landrat und Bundestagskandidat
Nothelfer schloß dem Referat eini-
ge Gedanken an und leitete zur
Wahl des Kreisvorstandes des EAK
über. Vorsitzender des EAK-Kreis-
verbandes wurde Pfarrer i. R. Mit-
torp. Ihm wurden sechs Beisitzer
zur Seite gestellt.

Pfarrer Mittorp bedankte sich für
die Wahl und skizzierte seine Vor-
stellungen von der Arbeit eines
EAK. Dabei definierte er das „A"

so: anregend - aktiv - attraktiv.
So solle der EAK sich darstellen.

Den Hauptteil des Abends bil-
dete ein ausführliches und sehr
grundsätzliches Referat des EAK-
Landesvorsitzenden, Justizminister
Dr. Traugott Bender. In einer sehr
engagierten und überzeugenden
Rede gab er einen Einblick in „Die
politische Verantwortung des Chri-
sten" und stellte Notwendigkeit und
Probleme des politischen Engage-
ments von Christen dar.

Der offizielle Teil des Abends
dauerte bis 23 Uhr — ein langer
Abend zwar, aber umso inhalts-
reicher. Und was dabei besonders
erfreulich war: Ein großer Teil der
Anwesenden gehörte nicht zur
CDU. Und noch eines: Der Anteil
der anwesenden Damen betrug
45%. Das Schlußwort des Vorsit-
zenden: Das „C" darf uns nie An-
spruch, es muß uns Verpflichtung
sein.

Der christliche Glaube
und die Politik

Flensburg: Gemeinsames, Ergän-
zendes und Gegensätzliches von
Glauben und Politik wurden auf
einer Veranstaltung des Evange-
lischen Arbeitskreises der CDU am
Donnerstag, dem 18. 11. 1976, im
Europa-Hotel erörtert. Da im Wahl-
kampf von verschiedenen Parteien
auf den christlichen Glauben ange-
spielt worden war, da die Ausein-
andersetzungen um den § 218, die
Kirchensteuer und die Finanzierung
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kirchlicher Einrichtungen weiter-
gehen, die Haltung der Kirche zu
Südafrika und zum Kommunismus
diskutiert wird, fehlte es nicht an
aktuellen Anlässen. Beim Vortrag
von Militärdekan Wolfgang Runkel
(Marineschule Mürwik) ging es um
grundsätzliche Fragen. Der Vortra-
gende wies eingangs darauf hin,
daß ihm amerikanische Offiziere in
den letzten Monaten mehrfach er-
klärten, daß Jimmy Carter ihr Favo-
rit sei, da es offensichtlich ohne
christliche Substanz keine verant-
wortliche Politik gebe. Ausführlich
nahm Dekan Runkel zu Luthers
„Zwei-Reiche-Lehre" Stellung, in
der sachgerechte Überlegungen
zum Thema Glaube und Politik,
Kirche und Staat enthalten sind.
Nach Luther hat man es sowohl im
Reich zur Rechten, dem Bereich,
in dem die Christen in der Kirche
zusammenleben, als auch im Reich
zur Linken, in Staat und Gesell-
schaft mit Gott und seinem Liebes-
willen zu tun. Der Christ ist Bürger
beider Reiche. Er begegnet zwei
Ansprüchen in einer Wirklichkeit.
Die Trennung bewahrt vor kleri-
kalen Einsprüchen in das öffent-
liche Leben, vor schwärmerischen
Forderungen der Frommen und vor
einer Politik, die sich — weil die
Forderungen der Bergpredigt nicht
durchsetzbar sind — ihrer Verant-
wortung vor Gott völlig entzieht.
Es kann Vorrang geistlicher Werke
und der Kirche geben, aber es soll
ein geistlicher Umgang mit welt-
lichen Dingen erzielt werden.
Luther hatte deutliche Grenzen des
Gehorsams gegenüber der Obrig-
keit gezogen. Wenn die Obrigkeit
bewußt gegen den Willen Gottes
handelt und das christliche Gewis-
sen vergewaltigt, ist Widerstand
möglich. Luther lehnt den Aufruhr
ab. Ein Staatsstreich ist im Sinne
dieser Überlegungen, die übrigens
kein festes Lehrgebäude darstellen,
nur dann möglich, wenn nach sei-
nem Gelingen eine neue und bes-
sere Ordnung sofort garantiert
wird. Jeder Anarchismus wird ab-
gelehnt. Die recht verstandene
Lehre Luthers rechtfertigt keines-

wegs ein Staatskirchentum ohne
kritischen Abstand, sowie die frü-
here Abstinenz der Kirche gegen-
über sozialen Reformen. Es geht
nicht an, wie es jenseits von Mauer
und Todesstreifen versucht wird,
die Kirche auf das Kultische zu be-
schränken. Auch eine theologische
Legitimierung der Welt im Sinne
der Deutschen Christen und der
Prager Friedenskonferenz ist abzu-
lehnen. Dagegen protestierte Pfar-
rer Oskar Brüsewitz.

Die aktuellen Konsequenzen, die
der Vortragende zog, riefen ver-
ständicherweise auch den Wider-
spruch der Teilnehmer hervor.
Dekan Runkel hatte viele kritische
Anfragen an die Politik einer Par-
tei, die sich — wenigstens dem
Namen nach — als christlich ver-
steht. Er bedauerte, daß in den
Äußerungen der CDU so wenig von
den christlichen Grundlagen zu
spüren sei. Christen müßten in der
Politik die wirklichen Notstände
angehen und sich nicht vom Wohl-
fahrtsdenken und technokratischem
Pragmatismus leiten lassen. Über
das (hohe) C im Parteinamen, das
Ahlener Programm, die soziale
Marktwirtschaft und die bekannten
aktuellen Streitfälle wurde disku-
tiert. Man war sich einig, daß die
Stimme der Christen im öffent-
lichen Leben in den letzten Jahren
erheblich schwächer geworden ist.
Leitschnur christlicher Politik hat
nicht das Heil im Sinne des Evan-
geliums zu sein, sondern das
menschliche Wohl.

Unionseinheit muß gewahrt bleiben

Mannheim: Auf einer Veranstal-
tung des Evangelischen Arbeitskrei-
ses der CDU Mannheim referierte
am 2. Dezember 1976 unter Vorsitz
des dortigen EAK-Vorsitzenden
Friedrich Ziegler EAK-Bundesge-
schäftsführer Dr. Peter Egen zum
Thema „Unsere Verantwortung
nach dem 3. Oktober 1976".

Angesichts der drohenden Spal-
tung der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion verwies Dr. Egen auf die Not-
wendigkeit der Unionseinheit. Ge-
rade der Evangelische Arbeitskreis
müsse sich in dieser kritischen
Phase als integrierender Faktor
verstehen, denn die These „ge-
trennt marschieren — vereint schla-
gen" sei nicht haltbar, da bald aus
dem Nebeneinander von zwei C-Par-

teien ein Gegeneinander würde.
In seinen weiteren Ausführungen
beleuchtete der Referent aus Bonn
das Wahlverhalten evangelischer
Bevölkerungskreise bej der Ent-
scheidung am 3. Oktober. Ausführ-
lich wurde auch das Versagen der
sozial-liberalen Koalitiondargestellt,
das sich äußerst deutlich in den
jetzigen Bonner Koalitionsverhand-
lungen widerspiegele.

„Marxismus — eine Idee der
Menschlichkeit?"

Lübeck: Zu diesem Thema be-
grüßte MdBü Ulrich Böhme, Heiko
Hoffmann MdL auf einer gut be-
suchten Veranstaltung des Evange-
lischen Arbeitskreises und der
CDU-Kreisfrauenvereinigung in Lü-
beck: „Gerade die Geschichtslosig-
keit der westlichen Welt erweise
sich in diesem Falle als tragisch
und verhängnisvoll." Von Marx bis
Lenin so schilderte Hoffmann die
Entwicklung und Konstruktion des
Kommunismus, der heute nach 75
Jahren über ein Drittel der Mensch-
heit beherrsche.

Nach Marx sei Privateigentum
der Sündenfall der Menschen. Vom
Affen unterscheide sich der Mensch
nur durch die Arbeit, er sei als ein
Arbeitstier anzusehen. Es gäbe
zwei Klassen Menschen, außer den
Feudalherren die Hörigen, die nur
ihre Arbeitskraft zu verkaufen hät-
ten. Der Staat sei ein zeitlich be-
grenztes Gebilde zur Unter-
drückung der Menschen. Stil, Mo-
ral und Kultur seien bestimmt von
Produktionsmitteln. Seien die Men-
schen erst umerzogen zu Kommu-
nisten, so sei der Staat in dieser
Form überflüssig, da in der End-
stufe nur eine „Verwaltung von
Sachen" notwendig sein würde.
Die kommunistische Partei habe
Unfehlbarkeitscharakter, sie ver-
lange unbedingten Gehorsam und
Einsatz. Rücksichtslos würde gegen
Abweichler vorgegangen.

An den Beispielen China und
DDR machte Heiko Hoffmann deut-
lich, daß unter der gegenwärtigen
Regierungskoalition Pioniere der
kommunistischen Ideologie in allen
Gesellschaftsgruppen unter dem
schillernden Deckmantel „Demo-
kratisierung" ihre Betätigungsfelder
aufgebaut hätten. Die sozialistische
Unterwanderung, der „Marsch
durch die Institutionen" sei viel
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weiter fortgeschritten, als wir be-
merken könnten.

Ausgehend von marxistisch infil-
trierten Schulbüchern zeigte der
Vortragende Beispiele auf, wie in
den Betrieben, Universitäten, Ge-
richten, Schulen und auf den Kan-
zeln bestürzende marxistische Un-
terwanderung vorangetrieben wer-
de. Hinzu kam der Hinweis auf die
„Bremer Beschlüsse" der Jusos
aus dem Jahre 1970 über die Aus-
gestaltung von Schulbüchern und
Anleitung zum Handeln. Erst müß-
ten hier die Verhältnisse vorberei-
tet, dann das System mit Gewalt
verändert werden, nachdem zuvor
die Schlüsselstellungen besetzt
worden seien. Radikale würden
„kritische Demokraten" genannt
und ihre Einstellung in den Öffent-
lichen Dienst gefordert.

Am Beispiel China schilderte der
Referent die Erlebnisse einer drei-
wöchigen Reise: Bis in die intim-
sten Bereiche fände laufend eine
revolutionäre Umerziehung statt,
Familientraditionen würden abge-
baut und Ahnenkultur ausgelöscht.
Er schilderte das vollendete Resul-
tat historischer Entwurzelung und
der Nivellierung eines alten Kultur-
volkes durch den Kommunismus.

Evangelischer Arbeitskreis
verurteilt Aufruf zum Widerstand
in Brokdorf

Kiel: Zum Aufruf von 45 kirch-
lichen Mitarbeitern und Pastoren
aus Hamburg und Schleswig-Hol-
stein zum Widerstand auf der Bau-
stelle in Brokdorf erklärte der Vor-
sitzende des Evangelischen Lan-
desarbeitskreises der CDU, Minister
Dr. Henning Schwarz:

Nach den Erfahrungen der letz-
ten Jahre steht die Theorie der
„Gewalt gegen Sachen" und ihre
verheerenden Folgen des Unrechts
und der Gewalt gegen Menschen
jedermann noch eindringlich vor
Augen. Wer jetzt diese verhängnis-
volle Ideologie wieder aufgreift,
kann sich nicht einmal mehr darauf
berufen, gutgläubig oder aus Über-
zeugung gehandelt zu haben. Das
Amt der Kirche, das die Versönung
zu predigen hat, kann und darf sich
nicht zum Gehilfen für Gewaltan-
wendung und bürgerkriegsähnliche
Ausschreitungen machen.

Der Evangelische Arbeitskreis
verwahrt sich mit Entschiedenheit
dagegen, daß diese kirchlichen

Mitarbeiter für ihren Aufruf ihr
kirchliches Amt in Anspruch ge-
nommen und den Anschein hervor-
gerufen haben, sie verträten in die-
ser Sache die Meinung der Kirche.
Dafür hatten sie ganz offensichtlich
kein Mandat. Das ist durch die
Stellungnahme der Hamburger Kir-
chenleitung und des Vorsitzenden
der Kirchenleitung in Kiel, Bischof
Dr. Hübner, erfreulicherweise ein-
deutig klargestellt. Der Arbeitskreis
begrüßt diese klare Haltung, die
der Überzeugung vieler Christen
im Lande Rechnung trägt.

Der Evangelische Arbeitskreis
mißbilligt es ferner mit allem Nach-
druck, daß bei den Demonstratio-
nen in Brokdorf die Autorität der
Amtstracht in die gewaltsamen
Auseinandersetzungen eingebracht
und damit die Empfindungen vieler
Christen verletzt worden sind.

Der Evangelische Arbeitskreis
fordert alle Christen des Landes
auf, ihre politische Verantwortung
bei den zweifellos nötigen Diskus-
sionen über die Kernenergie und
die Kernkraftwerke im demokrati-
schen Geist wahrzunehmen, dabei
aber einen Mißbrauch des geist-
lichen Amtes und der kirchlichen
Autorität strikt zu vermeiden.

Kurz notiert

Anläßlich des Ausscheidens von Dr. Helmut Kohl aus dem Amt des Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz
übersandten Kirchenpräsident D. Helmut Hild für die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, Kirchen-
präsident Heinrich Krön für die Pfälzische Landeskirche sowie Präses Lic. Karl Immer für die Evangelische
Kirche im Rheinland, folgendes Schreiben:

„Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Dr. Kohl!

Die evangelischen Kirchen im Lande Rheinland-
Pfalz sind Ihnen dankbar für eine jahrelange gute
Zusammenarbeit. Sie trugen Wesentliches dazu bei,
daß die Spannungen zwischen den Freiheiten und
Rechten des Einzelnen und den Erfordernissen des
Gemeinwohls im Bereich von Staat und Kirche offen
ausgetragen wurden.

Weil Sie sowohl Konkurrenz und Konflikt als auch
Konsens und Integration als freiheitsverwirklichende
Grundtatsachen kulturellen, sozialen und politischen
Lebens anerkennen, konnten Sie verhindern, daß
dies offene Miteinander von Staat und Kirche zugun-
sten zentraler staatlicher Maßnahmen eingeengt
wurde.

Besonders danken wir Ihnen für die persönlichen
Begegnungen zwischen Ihrer Landesregierung und
den Kirchenleitungen. Hier wurde das Zusammen-
wirken von Staat und Kirchen vor allem für die Be-

reiche des Kultus- und Sozialministeriums auch für
kritische Zeiten gesichert. Die Subsidiarität des Staa-
tes wurde so als Dienst am Menschen verstanden
und vollzogen, daß die Kirchen und ihre Diakonie in
Schulen und Hochschulen wie auch im sozialen Be-
reich frei weiterwirken konnten, es mußte kein Kin-
dergarten schließen, keine Sozialstation wurde aufge-
geben.

Sie geben Ihr Amt als Ministerpräsident ab, um
sich mit ganzer Kraft der Leitung der Christlich
Demokratischen Union Deutschlands widmen zu kön-
nen. Es freut uns, Sie, sehr geehrter Herr Minister-
präsident, in diesem Amte als geschätzten Gesprächs-
partner der Evangelischen Kirchen in Deutschland zu
behalten.

Für Ihr weiteres Leben und Wirken erbitten wir
Gottes Segen."

Gleichzeitig überreichten die drei evangelischen
Kirchen in Rheinland-Pfalz als Geschenk einen Psal-
ter aus dem Jahre 1741.
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Die Legende von der klerikalen CDU
Eine Nachlese zum Ehegesetz § 48.2
Elisabeth Schwarzhaupt

Als kürzlich im Bundesvorstand des
Evangelischen Arbeitskreises über Fra-
gen der Eherechtsreform diskutiert wur-
de, fanden die Ausführungen von Dr.
Elisabeth Schwarzhaupt besondere Auf-
merksamkeit. Ohne Zweifel ist sie als
eine der bedeutenden Persönlichkeiten
zu bezeichnen, die im evangelischen
Bereich der CDU mitarbeiten.

Die ehemalige Bundesministerin, die
vor ihrem aktiven Eintritt in die Nach-
kriegspolitlk Oberkirchenrätin in Hessen
war, ist im Grunde eine der großen
liberalen Frauengestalten in der CDU.
Ihre Ausführungen im nachfolgenden
Artikel stellen — wie immer — die Kom-
bination von Wissen und Engagement
dar.

Man soll nicht nachkarten. Ich
jedenfalls tue das nicht gern. Lei-
der wurde aber auch im letzten
Wahlkampf der uralte Vorwurf wie-
der aufgegriffen, die CDU habe mit
der Änderung des § 48.2 Ehegesetz
im Jahr 1961 unter Ausnutzung
ihrer absoluten Mehrheit eine reak-
tionäre und klerikale Auffassung
von Ehe und Ehescheidung bewie-
sen; der wirkliche geschichtliche
Verlauf sollte klar gestellt werden.

Der erste Gesetzesvorschlag, den
§ 48.2 zu ändern, kam 1952 von
dem FDP-Minister Dehler und wur-
de 1953 von der FDP-Fraktion auf-
gegriffen. Diese Vorschläge woll-
ten das Recht zum Widerspruch
gegen eine Klage des an der Zer-
rüttung schuldigen Ehegatten weit
mehr verstärken als die späteren
Vorschläge der CDU. Diese Vor-
schläge der FDP sahen vor, daß
bei einer Klage des schuldigen
Ehegatten gegen den Widerspruch
des anderen überhaupt nicht ge-
schieden werden kann. Für den
Fall einer Mitschuld des Widerspre-
chenden sollte, ähnlich wie in dem
damals geltenden Text, geprüft
werden, ob die Aufrechterhaltung
der Ehe „bei richtiger Würdigung
des Wesens der Ehe und des ge-
samten Verhaltens beider Ehegat-
ten sittlich nicht gerechtfertigt sei".

Der § 48 Ehegesetz stammt aus
dem Dritten Reich. Zwar hatten be-
reits in den 20er Jahren weite Krei-
se liberaler Juristen und Laien die
Möglichkeit einer Scheidung zer-
rütteter Ehen ohne Nachweis eines

Verschuldens gefordert. Der Rechts-
ausschuß des Reichstags hatte
unter dem Vorsitz des national-
liberalen Abgeordneten Prof. Kahl
einen entsprechenden Entwurf aus-
gearbeitet; eine Scheidung auf Kla-
ge des allein oder überwiegend
schuldigen Ehegatten wurde dabei
ausgeschlossen.

Im Dritten Reich ging man
weiter und gab auch dem schuldi-
gen Teil das Recht, auf Scheidung
einer zerrütteten Ehe zu klagen.
Der schuldlose oder weniger
schuldige Ehegatte hatte ein Wider-
spruchsrecht. Der Widerspruch war
wirkungslos, wenn „die Aufrechter-
haltung der Ehe bei richtiger Wür-
digung des Wesens der Ehe und
des gesamten Verhaltens beider
Ehegatten sittlich nicht gerechtfer-
tigt war". Aufgrund dieser Formu-
lierung kam es zu einigen Schei-
dungsurteilen zu Gunsten von em-
porgestiegenen SS-Führern, die
sich von ihren alten Ehefrauen
trennen wollten. Diese Urteile wur-
den von weiten Kreisen als skan-
dalös empfunden. Die Rechtspre-
chung in den letzten Jahren des
Dritten Reiches verstand — ohne
Zweifel im Einklang mit den Ab-
sichten des Gesetzgebers — die
Formulierung von der „richtigen
Würdigung des Wesens der Ehe"
auch bevölkerungspolitisch und
versagte einem Widerspruch den
Erfolg, wenn der „biologische
Zweck" der Ehe nicht oder nicht
mehr erfüllt werden konnte.

Nach dem Ende des Dritten Rei-
ches wurde das Scheidungsrecht
einschließlich des Zerrüttungstatbe-
standes mit eingeschränktem Wider-
spruchsrecht in ein Kontrollratsge-
setz übernommen.

Nach Wiederherstellung der deut-
schen Gesetzgebungshoheit wurde
1952 von Justizminister Dehler
(FDP) der oben erwähnte Ände-
rungsvorschlag vorgelegt im Rah-
men eines Gesetzes über die
Wiederherstellung der Rechtsein-
heit auf dem Gebiet des Familien-
rechts, das auch eine Reihe ande-
rer familienrechtlicher Fragen be-
handelte. Der Scheidungsgrund der
Zerrüttung nach Sjähriger Trennung
wurde aufrechterhalten. Absatz 2

sollte dem beklagten Ehegatten
aber ein unbedingtes Wider-
spruchsrecht geben, wenn „die
Zerrüttung allein oder überwiegend
durch das schuldhafte Verhalten
des anderen Ehegatten verursacht
war". Nur wenn der Widerspre-
chende die Zerrüttung mitverschul-
det hatte, sollte der Widerspruch
unter Bedingungen, die bisher für
jeden Widerspruch gegolten hatten,
nicht beachtet werden. Die Schuld
des Klägers mußte also bei Wider-
spruch geprüft werden. Die Schei-
dung wäre nach diesem Vorschlag
gegenüber dem damals geltenden
§ 48.2 erschwert worden.

Die amtliche Begründung, mit
der Justizminister Dehler diesen
Entwurf vorlegte, führte aus, daß
die im Dritten Reich vorgelegte
Regelung den bevölkerungspoliti-
schen Tendenzen des NS-Staates
entsprochen haben mag. „Unse-
rem heutigen Rechtsdenken wider-
spricht sie. Wer die Ehe durch sein
alleiniges oder überwiegendes Ver-
schulden zerstört hat, darf nicht das
Recht haben, gegen den Willen des
schuldlosen Ehegatten die Schei-
dung herbeizuführen."

In den 50er Jahren erhielten
andere Gesetzgebungsvorhabenauf
dem Gebiet des Familien rechts den
Vorrang. Unter dem Gesichtspunkt
der Gleichberechtigung wurde die
Zugewinngemeinschaft als gesetz-
licher Güterstand im Einvernehmen
zwischen allen Parteien eingeführt.

Gegen Ende der dritten Wahl-
periode wurde im Rechtsausschuß
im Jahr 1961 wiederum über den
§ 48 verhandelt. Zunächst lag nur
der wieder aufgenommene Entwurf
der FDP-Fraktion vor. Die CDU-
Mitglieder des Rechtsausschusses
sprachen sich für einen Gegenvor-
schlag aus, der dem Gericht einen
weiteren Spielraum lassen sollte.
Die Einschränkung des Wider-
spruchs sollte folgenden Wortlaut
haben:

„Hat der Ehegatte, der die
Scheidung begehrt, die Zer-
rüttung ganz oder vorwie-
gend verschuldet, so darf
die Ehe gegen den Wider-
spruch des anderen Ehe-
gatten nicht geschieden
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werden, es sein denn, daß
der Widerspruch sich als
Mißbrauch seines Rechts
darstellt."

Dieser Vorschlag ging auf Über-
legungen der evangelischen Fami-
lienrechtskommission zurück. Sein
Sinn war vor allem, den Gerichten
die Möglichkeit zur Scheidung auch
bei Schuld des Klägers in denjeni-
gen Fällen zu geben, in denen
Eheleute seit Jahren getrennt leb-
ten, und in denen der Widerspruch
ohne ernsthafte Aussicht auf Wider-
herstellung einer ehelichen Ge-
meinsamkeit nur die Wiederheirat
des klagenden Ehegatten verhin-
derte. In diesen Fällen konnte nach
dem geltenden Recht nicht geschie-
den werden. Der Entwurf Dehler
(FDP) hätte keine Lösung für diese
Fälle gebracht.

Im Laufe der Verhandlungen
machte der Abgeordnete Adolf
Arndt, Sprecher der SPD im Rechts-
ausschuß, einen Vorschlag, in dem
er eine Formulierung aus einem
Urteil des Bundesgerichtshofs in
das Gesetz übernehmen wollte:

„Hat der Ehegatte, der die
Scheidung begehrt, die Zer-
rüttung ganz oder überwie-
gend verschuldet, so kann
der andere der Scheidung
widersprechen, es sei denn,
daß auch dieser Ehegatte
die innere Bindung an die
Ehe verloren hat und es
ihm an der wirklichen Be-
reitschaft fehlt, die Ehe
fortzusetzen."

Dieser Vorschlag hatte eine ähn-
liche Tendenz wie die Mißbrauchs-
klausel.

Nach längerer Verhandlung
stimmte die CDU diesem Vor-
schlag grundsätzlich zu. Die Frak-
tionen SPD und FDP stellten sich
aber nicht hinter den Vorschlag
Dr. Arndt. Nachdem die Einigung
der Fraktionen im Rechtsausschuß
nicht mehr bestand, schlug auch
die CDU eine geringe Änderung
des Arndt'schen Entwurfs vor. Um
Fehldeutungen zu vermeiden, sollte
in der Arndt'schen Fassung nur von
einer zumutbaren Bereitschaft, die
Ehe fortzusetzen, die Rede sein.
Im Plenum standen sich dann fol-
gende Formulierungen gegenüber:
CDU: „Hat der Ehegatte, der die

Scheidung begehrt, die Zer-
rüttung ganz oder über-
wiegend verschuldet, so
kann der andere der Schei-
dung widersprechen, es sei

denn, daß auch dieser Ehe-
gatte die innere Bindung
an die Ehe verloren hat
und es ihm an der zumut-
baren Bereitschaft fehlt, die
Ehe fortzusetzen."

SPD: „Hat der Ehegatte, der die
Scheidung begehrt, die
Zerrüttung ganz oder über-
wiegend verschuldet, so
kann der andere der Schei-
dung widersprechen, es sei
denn, daß die Ehe von An-
fang an keine sittlich trag-
bare Grundlage gehabt oder
diese später verloren hat.
Der Verlust dieser Grund-
lage ist in der Regel einge-
treten, wenn auch dem
widersprechenden Ehegat-
ten die Bindung an die Ehe
oder eine weitere Bereit-
schaft fehlt, die Ehe fort-
zusetzen."

Im Plenum erhielt der Vorschlag
der CDU eine knappe Mehrheit.

Außerdem wurde ein weiterer
Vorschlag des Abgeordneten Arndt
auf Zulassung der Revision an den
Bundesgerichtshof für alle Ent-
scheidungen über die Beachtlich-
keit eines Widerspruchs nach § 48.2
Ehegesetz angenommen. Mit die-
ser Revisionsmöglichkeit wurde
wirksamer als durch die Änderung
des materiellen Rechts die dama-
lige, sehr restriktive Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs ver-
bindlich gemacht.

In den 60er Jahren wurde das
Scheidungsrecht, insbesondere der
§ 48 Ehegesetz in der Presse leb-
haft diskutiert. Angriffe wurden, ob-
gleich die Parteien in ihren Inten-
tionen so nahe bei einander waren,
vorwiegend gegen die CDU gerich-
tet. Die ursprüngliche Motivation,
die sich aus dem Rückblick auf
Rechtsmißbräuche in der NS-Zeit
ergab, trat zurück gegenüber dem
Verdacht, durch den § 48 Ehege-
setz solle ein katholisches Ehever-
ständnis in dem BGB verfestigt
werden. Dieser Vorwurf kam nicht
zum Schweigen, obgleich die evan-
gelische Familienrechtskommission
damals von ihren ganz anderen
theologischen Voraussetzungen zu
der Mißbrauchsklausel geraten
hatte und obgleich der materiell-
rechtliche Vorschlag der SPD nicht
weit von der mit Stimmen der CDU
angenommenen Entscheidung des
Bundestags lag. Die von der SPD
angeregte Änderung des § 547.1
ZPO mußte sich als Erschwerung

der Scheidung in Widerspruchsfäl-
len auswirken. Keine der Schei-
dungsregelungen entspricht dem
katholischen Verständnis von der
Unauflöslichkeit der Ehe.

Im Laufe der 60er Jahre änder-
ten sich auf allen Seiten die Mei-
nungen. Man sah nicht mehr ge-
bannt zurück auf die Mißbräuche
des Dritten Reichs. Man griff Re-
formideen der 20er Jahre wieder
auf. Man orientierte sich an der tat-
sächlichen Praxis der Scheidungs-
gerichte, in der § 48 Ehegesetz eine
geringe Rolle spielte. Die überwie-
gende Zahl der Scheidungen waren
Konventionalscheidungen aufgrund
der Bestimmungen über eine ver-
schuldete Zerrüttung. Sowohl die
katholische wie die evangelische
Eherechtskommission sprachen sich
für eine Aufgabe der Schuldprü-
fung als Scheidungsvoraussetzung
bei zerrütteten Ehen und für einen
Verzicht auf ein Widerspruchsrecht
aus.

In der Familienrechtskommission,
die Justizminister Heinemann Ende
der 60er Jahre einberief, wurde ein
neuer Entwurf erarbeitet, der zer-
rüttete Ehen ohne Verschuldens-
prüfung scheidbar machte und die
gerichtliche Prüfung der Zerrüttung
unter bestimmten Voraussetzungen
durch Vermutungen erleichterte.
Die Differenzen zwischen den Par-
teien betrafen noch die Dauer des
Getrenntlebens, das zu der Ver-
mutung einer Zerrüttung führte, so-
wie bestimmte Härteklauseln, also
mehr die Modalitäten als den
Grundsatz.

Wie ist diese Wandlung, die sich
in der Haltung von FDP, SPD und
CDU in der Zeit zwischen 1952 und
1975 vollzogen hat, zu erklären?
Man hatte sich gelöst von dem
Rückblick auf die NS-Zeit, von dem
Zwang, damalige Mißbräuche zu
beseitigen, indem man das Gegen-
teil zum Gesetz erhob, und man
war frei geworden, dem veränder-
ten Zustand der Gesellschaft, auch
der veränderten Haltung der Frau,
Rechnung zu tragen. An dieser
Wandlung hatten alle Parteien des
Bundestags und beide Kirchen teil.

Wie sich das neue Ehegesetz in
seinen Einzelheiten bewähren wird,
ist ein andere Frage, die hier nicht
abgehandelt werden soll. Es wer-
den wohl auch noch einmal zehn
bis fünfzehn Jahre vergehen, bis
deutlich wird, ob das Pendel des
Gesetzgebers wiederum zu weit
ausgeschlagen ist.
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Gedanken zur Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe
Wilhelm Hahn

In der Ausgabe 10 — 11/76 der Evan-
gelischen Verantwortung hatten wir
unter der Rubrik „Kurz notiert" auf
Ausführungen des baden-württember-
gischen Kultusministers Prof. D.Wilhelm
Hahn zur Oberstufenreform an unseren
Gymnasien hingewiesen. Hierauf erhiel-
ten wir eine Reihe von Zuschriften mit
der Anregung, Kultusminister Professor
Hahn, der gleichzeitig auch stellvertre-
tender Bundesvorsitzender des Evan-
gelischen Arbeitskreises ist, um eine
ausführliche Stellungnahme zu bitten.

Die bisherige Diskussion um die
Reform der gymnasialen Oberstufe,
die bereits Mitte der 60er Jahre be-
gonnen hat, wurde von Baden-
Württemberg engagiert, aber auch
kritisch mitgetragen. Kritisch vor
allem deshalb, weil es für uns eine
Reihe unverzichtbarer Grundforde-
rungen gibt, an denen auch die
Oberstufenreform gemessen wer-
den muß. Diese Grundpositionen
sind wie folgt zu umreißen:

1. Jede Reform, auch die der
gymnasialen Oberstufe, muß in der
Kontinuität der pädagogischen Ent-
wicklung stehen. Die Oberstufen-
reform ist deshalb primär ein in-
haltliches und nicht ein organisa-
torisches Problem.

Eine Neuerung, die bewährte
Strukturen plötzlich durch völlig
andere austauschen wollte, wäre
ein unverantwortliches Abenteuer.
Nicht das Sprunghafte, sondern das
Evolutionäre entspricht der mensch-
lichen Natur und ist daher auch die
Grundlage der pädagogischen Ent-
wicklung. Für das Gymnasium be-
deutet dies, daß die Grundele-
mente gymnasialer Bildung, die
sich bewährt haben, auch künftig
gesichert bleiben müssen. Die ver-
ständliche Begeisterung für den
Spezialisten in unserer Gesell-
schaft darf nicht darüber hinweg-
täuschen, daß heute Grundlagen-
wissen, Kenntnisse und Fähigkeiten,
welche die engen Grenzen eines
Faches überschreiten, unverzicht-
bar sind, um eigene Urteilsbildung,
eigene Daseinsorientierung und
Mobilität zu ermöglichen. Speziali-
stenwissen kann eigentlich immer
schnell und wirksam nachgeholt

werden. Aber seiner Natur nach
trennt es auch und führt zu Schran-
ken. Vornehmster Auftrag der
Schule — und zwar im allgemein-
bildenden und beruflichen Bereich
gleichermaßen muß sein, zu-
nächst den verbindenden Grund-
bestand an Einsichten und Wer-
tungen zu vermitteln. Die heran-
wachsende Generation muß be-
fähigt werden, die kulturellen Lei-
stungen der Vergangenheit zu ver-
stehen, aus der sich der Auftrag
für die Zukunft ableitet. Auch das
Gymnasium der Zukunft baut auf
dem breiten Sockel der kulturellen
und wissenschaftlichen Leistungen
der vorangegangenen Generatio-
nen auf.

Es kann nicht verkannt werden,
daß Gegner unseres differenzier-
ten und gegliederten Schulwesens
die Oberstufenreform dazu miß-
brauchen wollten, dem Gymnasium
insgesamt ein Ende zu bereiten.
Und in der Tat: Die Loslösung der
gymnasialen Oberstufe von der
Unter- und Mittelstufe und die Auf-
lösung des Lernzusammenhangs
würden die Preisgabe des Gymna-
siums bedeuten.

Demgegenüber geht es darum,
das Gymnasium lebensfähig zu hal-
ten, seine Einheit nicht aufs Spiel
zu setzen und keine erneute Kon-
zentrationswelle im gymnasialen
Bereich einzuleiten, die zum Ergeb-
nis nicht Schulen, sondern unper-
sönliche Lernfabriken hätte, bei
denen Verwaltung wichtiger als
Pädagogik wird.

2. Die gymnasiale Oberstufe muß
auch in ihrer reformierten Gestalt
Schule bleiben.

Die Oberstufenreform wurde seit
den Saarbrücker Rahmen-Empfeh-
lungen unter dem Gesichtspunkt
gefordert, besser auf ein modernes
Hochschulstudium vorzubereiten.
Das kann nicht bedeuten, ein Stück
Hochschule vorwegzunehmen. Viel-
mehr gehört mit zur Oberstufenre-
form, besser auf das Studium vor-
zubereiten. Der wissenschaftspro-
pädeutische Auftrag darf nicht so-
weit gehen, daß Schule zur Mini-
Universität umfunktioniert wird, ge-
nau so wenig wie der Lehrer sein

Selbstverständnis als Erzieher auf-
geben darf zugunsten eines Wis-
senschaftlers und Forschers. Wir
müssen daher die Oberstufenre-
form von den Bildungsplänen und
der Lehrerfortbildung her so an-
legen, daß das Erzieherische nicht
aus der Schule vertrieben, sondern
neu verankert wird. Die bloße Fach-
wissenschaftlichkeit bringt noch
kein erzieherisches Plus. Hier liegt
zwar eine große pädagogische
Herausforderung: die Begeisterung
unserer Jugend für vertiefte wis-
senschaftliche Einsichten und Er-
kenntnisse einzusetzen. Will aber
die Schule die Berufsentscheidung
nicht vorwegnehmen, sondern
offenhalten, muß sie mit der ver-
tieften propädeutischen Arbeit die
Orientierung am Gesamten der Kul-
tur ermöglichen.

3. Das Gymnasium von morgen
muß nicht nur zum Studium hinfüh-
ren, sondern auch den beruflichen
Einstieg erleichtern.

Dies ist eine Grundforderung, die
die Landesregierung Baden-Würt-
temberg schon seit Jahren immer
wieder erhoben hat. Die Zahl der
Hochschulberechtigten im Bundes-
gebiet wird bis 1985 auf 26% eines
Altersjahrgangs ansteigen, eine
Steigerung, die weder von den
Hochschulen, noch über die Hoch-
schulen vom Arbeitsmarkt verkraf-
tet werden kann. Dies verschärft
die Notwendigkeit, dem Abiturien-
ten den unmittelbaren Einstieg in
den Beruf und in die berufliche
Bildung zu erleichtern. Dabei geht
es um ein Doppeltes:
- Einerseits muß die Hilfe zur be-

ruflichen Orientierung durch mehr
Einblick in die Fragen der Be-
rufs- und Arbeitswelt verbessert
werden.

— Andererseits müssen wir in ver-
nünftiger Weise mehr beruflich
verwertbare Kenntnisse schon im
Gymnasium anbieten.

Hier hilft die Politik der Integra-
tion nicht weiter. Wir müssen viel-
mehr die gute Pionierleistung, die
Baden-Würtemberg auf diesem
Sektor mit seinen beruflichen Gym-
nasien geleistet hat, konsequent

12



Evangelische Verantwortung 12/1976

fortsetzen und auswerten. Wir müs-
sen, in enger Abstimmung mit der
Wirtschaft die Chance der Ober-
stufenreform dazu nutzen, gerade
an den beruflichen Gymnasien
Doppelqualifikationen zu eröffnen.
Wir müssen auch die Berufsaka-
demie, die sich hervorragend ent-
wickelt, fördern.

4. Die Oberstufenreform muß
überschaubar und praktikabel sein
und Raum bieten für die Entwick-
lung des jungen Menschen zur
eigenständigen Persönlichkeit.

Letzteres war eines der ausge-
sprochenen Ziele der Reform,
wurde aber durch die technokra-
tischen Konstruktionen gefährdet.
Denn das überzogene Konzept
einer enzyklopädischen Wahlmög-
lichkeit erschwert dem heranwach-
senden Menschen die Orientierung
und verführt ihn dazu, sich zu früh
auf ein Spezialgebiet festzulegen.

Diese unüberschaubare Vielfalt
der Wahlmöglichkeit entspricht dem
Grundtrend unserer kulturellen und
beruflichen Situation in der Mas-
sengesellschaft, die den Menschen
auf bestimmte Spezialfunktionen
zurückdrücken will und ihn als Per-
sönlichkeit abschleifen und verküm-
mern läßt. Diesem Trend darf das
Bildungswesen nicht dadurch Vor-
schub leisten, daß es ihn zu früh
spezialisiert, ihn in unüberschau-
bare Großinstitutionen mit unüber-
sehbaren Möglichkeiten, die letzt-
lich nur durch Computer bewältigt
werden, hineinstellt.

Es muß vielmehr eine Struktur
haben, die der Nivellierungstendenz
entgegenwirkt, nämlich überschau-
bare, das personale Moment beto-
nende, ein pädagogisches Klima
entwickelnde Einheiten. Nur so ent-
stehen jene eigenständigen Charak-
tere, die der Herausforderung der
modernen technisierten Massenge-
sellschaft und den Anforderungen
der Demokratie gewachsen sind.
Kann man die heutige Gesellschaft
mit einer modernen unüberschau-
baren Großstadt mit ihrem tausend-
fachen Angebot vergleichen, so

sollte das Bildungswesen gleich-
sam die großen Hauptschlagadern
bekanntmachen, von denen aus die
Orientierung in den unzähligen
Seitenstraßen leicht gefunden wer-
den kann. Umgekehrt besteht die
Gefahr, bei einem Überangebot an
Wahlmöglichkeiten und Spezialisie-
rung, daß es sich gleich in dem
unentwirrbaren Netz der kleinen
Seitenstraßen verfängt, sie für das
Ganze hält und nie die Schau des
Gesamten gewinnt. Wer sich dem
Vielerlei konfrontiert sieht, statt die
gegliederte Struktur des Ganzen
zu sehen, wird verwirrt und ent-
mutigt. Wir müssen deshalb bei der
Gestaltung der Oberstufe der päda-
gogisch und psychologisch begrün-
deten Forderung nach Überschau-
barkeit Geltung verschaffen.

5. Wie sieht unser Konzept für
die Oberstufenreform konkret aus?

a) Wir haben sichergestellt, daß
jeder Schüler bis zum Abitur in
Deutsch unterrichtet wird.

Damit ist gewährleistet, daß jeder
Abiturient ein Mindestmaß an
sprachlicher Sicherheit und an
Fähigkeit, Texte zu verstehen und
zu interpretieren, erhält.

b) Wir haben durch Bindungen
im Bereich der Leistungskurse da-
für Sorge getragen, daß Kombina-
tionen, die weder für ein Studium,
noch für einen Beruf eine Aussage-
kraft haben, ausgeschlossen sind.

Mit dieser Konzeption ist garan-
tiert, daß in Baden-Württemberg,
sieht man von der Leistungskurs-
kombination Biologie — Chemie ab,
kein Schüler ohne einen Leistungs-
kurs in den bisherigen Kernfächern
Fremdsprache oder Mathematik die
Abiturprüfung machen kann. Trotz
dieser Bindungen wird es in Zu-
kunft noch 60 Leistungskurskombi-
nationen geben. Berücksichtigt man
die Grundkurse, ist der Spielraum
für die freie Wahl der Fächer noch
wesentlich größer.

c) Das künftige Gymnasium wird
auch in Baden-Württemberg nicht
auf ein solides Wissen im gesell-
schaftswissenschaftlichen Aufgaben-
feld verzichten.

Wir werden die Fächer Geschich-
te, Erdkunde und Sozialkunde in
ihrer didaktischen Eigenständigkeit
beibehalten, werden sie aber the-
matisch aufeinander abstimmen.
Schüler, die Leistungskurse in
einem der Bereiche gewählt haben,
erhalten Grundkursunterricht in den
jeweiligen anderen Teilgebieten.

Dies garantiert eine breite politi-
sche Grundbildung für alle.

d) Wir werden den Klassenver-
band soweit als möglich innerhalb
des Gymnasiums erhalten.

Sicher spielt dieser Klassenver-
band in der Oberstufe des Gymna-
siums nicht mehr jene prägende
Rolle wie in den vorangegangenen
Schulstufen. Und doch bildet er
einen sozialen Rahmen, der den
einzelnen Schüler tragen und moti-
vieren kann.

Das Kurssystem wird bei uns erst
mit der Jahrgangsstufe 12 begin-
nen. Das bedeutet, daß in der Jahr-
gangsstufe 11 die Struktur des
Klassenverbandes und die Stun-
dentafeln erhalten bleiben.

e) Wir werden sicherstellen, daß
in den Jahrgangsstufen 12 und 13
die Fächer nicht nach Themen be-
liebig aufgesplittert werden, aus
denen nahezu willkürlich Kurse
herausgegriffen werden können.
Vielmehr haben wir, gestützt auf
die Erfahrungen in den Versuchs-
gymnasien, die Kurse in Mathema-
tik, Fremdsprachen und Naturwis-
senschaften nach dem Prinzip der
Folgekurse zeitlich und inhaltlich
aufeinander aufgebaut. Daraus er-
geben sich in diesen Fächern ver-
hältnismäßig stabile Lerngruppen.

f) Die Lehrpläne werden so auf-
gebaut, daß einerseits die Studier-
fähigkeit der künftigen Abiturienten
gesteigert wird und andererseits
die Orientierung für einen unmittel-
baren Eintritt in die berufliche Aus-
bildung verbessert wird.

Die Vertrautheit mit wissenschaft-
lichen Denkmethoden und Problem-
lösungen sind angesichts der zu-
nehmenden Verwissenschaftlichung
der Arbeitswelt auch für jene Abi-
turienten von Bedeutung, die un-
mittelbar in eine Berufsausbildung
eintreten. Sicher ist es auch mög-
lich, durch die Bildung von Schwer-
punkten, z. B. in den Fremdspra-
chen und im mathematisch-natur-
wissenschaftlichen Bereich, stärker
beruflich nutzbare Kenntnisse und
Fähigkeiten zu vermitteln. Wir wer-
den aber den allgemeinen Gymna-
sien nicht neue spezielle berufs-
bildende Inhalte aufpfropfen.

Bei den beruflichen Gymnasien
werden wir den Spielraum zum Er-
werb beruflicher Qualifikation mit
dem Ziel erweitern, zugleich mit
dem schulischen Abschluß auch
Teile einer Berufsausbildung abzu-
schließen. Hier wird man allerdings
angewiesen sein auf die Mitarbeit
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der Wirtschaft und den begrenzten
Rahmen beachten müssen, den uns
das Berufsbildungsgesetz des Bun-
des vorgibt.

Um es zusammenzufassen:

Die Reform der gymnasialen
Oberstufe darf nicht isoliert ge-
sehen werden. Sie ist eingebunden
in das Gesamtsystem unseres Bil-
dungswesens: Wie alle Teile muß
auch das Gymnasium seinen spe-
zifischen Beitrag leisten für ein
Schulwesen, das Überlastungen
vermeidet und zur Leistung an-
spornt, das dem Recht auf Unter-
schiedlichkeit Raum gibt, das auf
der Höhe der wissenschaftlichen

und technischen Entwicklung ist,
ohne die besondere Lage des jun-
gen Menschen zu vergessen.

Baden-Württemberg ist das Land
in der Bundesrepublik Deutschland,
das in der Oberstufenreform am
vorsichtigsten und kritischsten vor-
gegangen ist. Dies geschah nicht
aus Reformfeindlichkeit. Vielmehr
war es das Bewußtsein, daß die
Oberstufe des Gymnasiums gerade
in unserer deutschen Kultur eine
Schlüsselfunktion hat. Denn hier
wird vor dem Studium, das notwen-
digerweise in die vertiefte Speziali-
sierung führt, die kulturelle Tradi-
tion der nachfolgenden Generation
lebendig gemacht, ohne die sie die

Gegenwart nicht verstehen kann.
Darauf baut auch Wissenschaft und
Technik auf, wenn sie nicht ein un-
zusammenhängendes Nebeneinan-
der sein sollen.

Unsere Bemühung, die Oberstufe
nicht nur technokratisch zu konstru-
ieren, sondern aus den Grundsät-
zen unserer Kultur und der Päda-
gogik zu entwickeln, wird sich aus-
zahlen. Durch unsere Behutsamkeit
konnten wir aus der Fülle unver-
meidbarer Fehler der schnellen
Einführung in anderen Bundeslän-
dern lernen. Wir sind überzeugt,
nun eine verantwortbare und aus-
gereifte Konzeption der Oberstufe
verwirklichen zu können.

Buch-

besprechungen

Warnfried Dettling u. a., Die Neue So-
ziale Frage und die Zukunft der Demo-
kratie, Hg.: Konrad-Adenauer-Stiftung,
Untersuchungen und Beiträge zu Politik
und Zeitgeschehen, Bad. 20, Eichholz-
Verlag, Bonn 1976, 139 Seiten (mit 23
Schaubildern), DM 12,80.

Warnfried Dettling (Hrsg.), Macht der
Verbände — Ohnmacht der Demokratie?
Beiträge zur Theorie und Politik der
Verbände. Olzog- Studienbuch, Olzog-
Verlag, München 1976, 256 Seiten, kart.,
DM 24,-.

Die Studie von Warnfried Dettling u. a.
zur Neuen Sozialen Frage, analysiert
zwei zentrale Aspekte: die wachsende
Macht und Bedeutung der Verbände
einerseits und die sich verschärfenden
Probleme im tertiären Sektor der Wirt-
schaft (Dienstleistungen) andererseits.
Beide Bereiche sind bisher noch gar
nicht oder nur unzureichend von einer
Ordnungspolitik erfaßt. Diese Steue-
rungsdefizite unserer Gesellschaft wer-
fen die Neue Soziale Frage und damit
weitreichende Legitimitätsprobleme un-
serer Gesellschaft auf: die parlamen-
tarische Demokratie läuft Gefahr, nur
noch für organisierte Interessen reprä-
sentativ zu sein; Kostenexplosionen
schüren den finanziellen und politischen
Handlungsspielraum des Staates mehr
und mehr ein. Beide Entwicklungen be-
drohen die Zukunft der Demokratie.

Die Beiträge des Sammelbandes
„Macht der Verbände — Ohnmacht der
Demokratie?" (u. a. von Viola Gräfin
Bethusy-Huc, Kurt H. Biedenkopf, Philipp
Herder-Dorneich, Roman Herzog, Paul

Kevenhörster, Alfred Müller-Armack,
Dieter Oberndörfer) vertiefen diese Pro-
blematik. Die für die Lösung des Ver-
bändeproblems relevanten theoretischen
Überlegungen zu sammeln, zu sichten
und weiterzuführen, stellt sich dieser
Band zur Aufgabe. Er enthält die erste
zusammenfassende Analyse des Pro-
blems und zeigt Wege zu seiner Lösung.

Warnfried Dettling ist Leiter der Pla-
nungsgruppe in der CDU-Bundesge-
schäftsstelle.

Helmut Weigel: Wie sieht erfülltes
Leben aus? 252 Seiten, Efalin gebunden
mit farbigem Schutzumschlag, 24,— DM,
Kreuz-Verlag, Stuttgart, 1976.

Negative Aspekte unseres Daseins
sind genugsam bekannt, aber die po-
sitiven? Es gibt sie bestimmt, und man
lernt sie am besten kennen durch per-
sönliche Beispiele und erzählte Erfah-
rungen. Die zehn Autorinnen und Auto-
ren dieses Bandes sprechen von sich
selbst, indem sie auf die Titelfrage ant-
worten und dabei über Glück und Le-
benssinn nicht allgemein-akademisch
sondern mit Einbringung ihrer eigenen
Person und Situation nachdenken. Es
wird deshalb in diesem Buch etwas sehr
Wichtiges vermittelt: Lebenserfahrung
aus erster Hand!

Keiner der Mitarbeiter — neben Theo-
logen sind es Schriftsteller und Jour-
nalisten, eine Juristin und ein Polito-
loge — ist jünger als fünfzig Jahre,
einige haben das siebte oder gar achte
Lebensjahrzehnt überschritten. Aber ge-
rade darum geht dieses Buch nicht nur
die Älteren an: gewiß auch für junge
Leser ist es eine im besten Sinne lehr-
reiche und dabei keineswegs trockene
Lektüre.

Schließlich hat der Herausgeber unter
der Oberschrift „Stimmen aus einer
Bibliothek" 85 kurze Zitate aus der Welt-
literatur — von der Antike bis heute —
zusammengestellt, die als zum Teil recht
kontroverse Antworten auf die Frage
nach dem erfüllten Leben verstanden
sein wollen.

Hugo Staudiniger / Wolfgang Hehler:
Chance und Risiko der Gegenwart. Eine
kritische Analyse der wissenschaftlich-
technischen Welt. 386 Seiten, kt., 18,- DM.
Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn,
Dezember 1976.

Der historischen Standortbestimmung,
die mit dem Beginn des gegenwärtiger
Zeitalters — d. h. mit der politischen
und industriellen Revolution — endet,
folgt eine Analyse der wissenschaftlich-
technisch gestalteten Industriewelt. Es
werden — entsprechend der Gesamt-
thematik dieser Untersuchung — eben-
so ihre Grundstrukturen und positiven
Zielrichtungen wie auch die inzwischen
zutage getretenen bedrohlichen Sym-
ptome und Tendenzen gekennzeichnet.
Dabei geht es nicht um eine vollstän-
dige Erfassung aller Erscheinungen,
sondern um die Herausarbeitung tra-
gender Strukturen und durchgängiger
Entwicklungstendenzen. — Abschließend
werden in einem dritten Teil einige
Vorüberlegungen für eine metawissen-
schaftliche Konzeption der Welt vorge-
legt.

Arnd Hollweg: Gruppe — Gesellschaft
— Diakonie, Praktische Erfahrung und
theologisches Erkennen, 1976, Evange-
lisches Verlagswerk Stuttgart, 280 Sei-
ten, broschiert, DM 34,50.

In diesem Studienband, der Hollwegs
erstes Buch (Theologie und Empirie,
3. Aufl. 1974) konsequent weiterführt,
versucht der Autor, die soziale Dimen-
sion des christlichen Glaubens in Bezug
auf die Probleme sozialer Praxis, wie
sie sich heute für Christen und Gemein-
de stellen, zu entfalten. In allgemein-
verständlicher Sprache werden die grup-
pendynamischen, psychoanalytischen,
sozialpädagogischen, soziologischen u.
a. Aspekte jeweils in ihrer theologischen
Bedeutung anhand von konkreten Fäl-
len aufgezeigt. Damit wird dem Leser
die Möglichkeit gegeben, die eigene
soziale Praxis theologisch-kritisch zu
durchdenken und sie in Beziehung zu
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den gesellschaftlichen und gemeind-
lichen Prozessen zu verstehen, in die
sie eingebettet sind.

Martin Schumacher: Wahlen und Ab-
stimmungen 1918—1933. Eine Bibliogra-
phie zur Statistik und Analyse der po-
litischen Wahlen in der Weimarer Repu-
blik. Bibliographien zur Geschichte des
Parlamentarismus und der politischen
Parteien, Heft 7, 155 Seiten, kart.,
48,- DM.

Die Bibliographie „Wahlen und Ab-
stimmungen" erschließt durch rund 2000
Titel die Literatur zur Statistik und Ana-
lyse der politischen Wahlen in der Wei-
marer Republik. Für das Reich, die Län-
der, zahlreiche Städte und Gemeinden
sowie für Danzig, das Memel- und Saar-
gebiet liegt damit zum erstenmal ein
umfassendes Verzeichnis der Veröffent-
lichungen der Statistischen Ämter über
Reichstags-, Landtags- und Kommunal-
wahlen, Reichspräsidentenwahlen, Volks-
begehren und Volksentscheide in den
Jahren 1918 bis 1933 vor. Neben der
amtlichen Wahlberichterstattung erfaßt
die Bibliographie die wahlsoziologischen
Untersuchungen in der wissenschaft-
lichen und zeitgenössischen politischen
Publizistik. Die Bibliographie „Wahlen
und Abstimmungen" liefert daher der
zeitgeschichtlichen und politikwissen-
schaftlichen Forschung, Dokumentation
und Lehre ein unentbehrliches Hilfs-
mittel. Die nachgewiesene Literatur wird
durch Verfasser-, Zeitschriften-, Orts-
und Sachregister aufgeschlüsselt.

Jörg Zink: Lichter und Geheimnisse.
Gedanken zur Menschwerdung Gottes.
135 Seiten, mit 8 Farbtafeln, 24,- DM,
Kreuz-Verlag, Stuttgart, 1976.

Gott ist Mensch geworden. In Jesus
Christus kam er in die Armut, Gewalt-
tätigkeit und Hoffnungslosigkeit derWelt,
um uns Menschen den Reichtum des
Glaubens, der Liebe und der Hoffnung
zu schenken. Aber nur, wenn wir in der
Botschaft des erwachsenen Christus die
Stimme Gottes vernehmen, verstehen
wir auch den vollen Sinn von Weihnach-
ten. Deshalb verweist dieses Buch Ab-
schnitt für Abschnitt von dem Kind in
der Krippe auf Wort und Wirken dessen,
der schließlich für uns ans Kreuz ging.
Die vielen Lichter zu Weihnachten dür-
fen uns nicht mit schönem Stimmungs-
zauber blenden, sie können uns aber
helfen, den Zugang zu den Geheim-
nissen der Menschwerdung Gottes zu
finden. Das ist der Sinn dieses Buches
— über die Tage zwischen Weihnachten
und Neujahr hinaus.

Die acht Kapitel dieses Buches, denen
acht farbige Tafeln mit Bildern alter
Meister zugeordnet sind, führen den
Leser zur Besinnung auf die Botschaft,

die mit dem Kind von Bethlehem in die
Welt gekommen ist. Dazu kommen Ge-
schichten, Gedichte und kurze Texte aus
alter und neuer Zeit, die in Verbindung
mit den Gedanken und Bildbetrachtun-
gen Jörg Zinks das Licht, das von Krip-
pe und Stall ausgeht, weiterleuchten
lassen in das Leben des Alltags. Des-
halb ist man auch mit diesem Buch
nicht zuende, wenn die Weihnachtsfest-
tage vorüber sind; man kann es auf-
schlagen, wann immer man erfahren
möchte, was der Glaube als wahr und
für unser Leben als notwendig erkennt:
Gott ist Mensch geworden.

Lucien Febvre: Martin Luther. Reli-
gion als Schicksal. 248 Seiten, Leinen,
38,- DM, Propyläen Verlag, Berlin, 1976.

Lucien Febvre gilt als der bedeutend-
ste Luther-Forscher. Sein Lutherbuch ist
ein klassisches Werk der französischen
Historiographie: Hier wird bravourös
die Linie eines Schicksals nachgezeich-
net, das einfach aber tragisch war, hier
werden die wenigen wichtigen Höhe-
punkte herausgestellt, die dieses Schick-
sal bestimmten. In den breiten Rahmen
der politischen, sozialen und wirtschaft-
lichen Zustände Deutschlands zu Be-
ginn des 16. Jahrhunderts gestellt, zeigt
Febvre die Wechselwirkung zwischen
dem Individuum Luther und der ihn um-
gebenden Gesellschaft. — Am Beispiel
des Reformators von einmaliger Vitali-
tät ist die Reibung der Beziehungen
zwischen Individuum und Gemeinschaft,
persönlicher Initiative und sozialer Not-
wendigkeit sichtbar — ein Problem, das
vielleicht als das Hauptproblem der Ge-
schichte betrachtet werden muß.

Bereiten wir den falschen Frieden
vor? Vom Gestaltwandel internationaler
Konflikte, 192 Seiten, kt., 9,90 DM,
Reihe: Herderbücherei Initiative Nr. 13,
Band 9513, Herder-Verlag, München,
1976.

Hinter einer Nebelwand verschleiern-
der Schlagworte wie Entspannung, fried-
liche Koexistenz, Bemühung um Ab-
rüstung verbirgt sich keineswegs eine
ausgesprochene Friedensordnung. Viel-
mehr wird mit neuen Mitteln und zum
Teil auf neuen Ebenen Krieg geführt.
Strategie und Taktik dieses Weltbürger-
krieges werden von Experten analysiert
unter dem Aspekt, wie die westlichen
Demokratien diesen Konflikten stand-
halten können.

Gerd Langguth, Die Protestbewegung
in der Bundesrepublik Deutschland
1968-1976, Verlag Wissenschaft und
Politik, Köln, 1976, 364 Seiten, 38,- DM.

Unbestreitbar gehört die studentische
Protestbewegung — ein Phänomen der
gesamten westlichen Welt — zu den

wichtigsten Ereignissen deutscher Nach-
kriegsgeschichte. Diese veränderte die
politische Kultur auch in der Bundes-
republik nicht unmaßgeblich, wobei es
sich hier um eine langfristige Einfluß-
nahme handelt, die sich häufig unmittel-
barer Aufmerksamkeit entzieht.

Ausführlich analysiert Gerd Langguth,
Mitglied des EAK-Bundesvorstandes
und seit dem 3. Oktober 1976 MdB, auch
die terroristischen Bestrebungen um die
„Rote Armee-Fraktion". Immer wieder
weist der Autor darauf hin, daß die
Existenz jener Gruppen ohne die stu-
dentische Protestbewegung in den 60er
Jahren nicht zu verstehen sei. Er schil-
dert darüber hinaus die Gründe, die zu
der weltweiten Protestbewegung geführt
haben. Ein umfangreiches Personen-
und Gruppenregister stellt eine wesent-
liche Bereicherung dar. Ein empfehlens-
wertes Buch für alle, die in Auseinander-
setzung mit linksextremen Gruppen
stehen.

Hans Werner Woltersdorf: Die Schöp-
fung war ganz anders. — Irrtum und
Wende — 296 Seiten, Ganzleinen, 36,—
DM, Walter-Verlag, Ölten und Freiburg/
Breisgau 1976.

Beharrlich arbeiten sich die Natur-
wissenschaften an eine Lösung aller
Rätsel heran. Die Grundvoraussetzung,
daß die Materie die einzig existierende
Realität darstellt, daß nach ihren Ge-
setzmäßigkeiten alles erfaßbar ist, er-
laubt es, Schöpfung und Leben zu er-
klären. Die Schöpfung setzte als Ur-
knall den Anfang zu einer nachvollzieh-
baren Entwicklung, woraus Leben
streng gesetzmäßig entstehen mußte.
Das ist jedoch für Hans Werner Wol-
tersdorf der Irrtum, in dem sich die
materialistisch orientierte Naturwissen-
schaft verfängt.

Die Wende zeigt er in diesem Buch
auf. Es war — und ist — zumindest für
ihn alles ganz anders.

In zahlreichen Beispielen aus ver-
schiedenen Wissensgebieten und For-
schungsbereichen werden die Grenzen
des Begreifbaren dargestellt und Wege
aufgezeigt, um zu Alternativen des
Materialismus zu gelangen. Das Buch
stellt für engagierte Christen eine
enorme Herausforderung dar. Die Frage
nach Gott wird darin nicht gestellt —
und wenn der Verfasser in seinem
Schlußwort schreibt, daß wir die Kraft
der Idee, die potentielle und geistig
sinnvolle Ordnung vergessen haben, so
kann man dem weitgehend zustimmen.

Wenn es dem Verfasser geglückt wäre,
die Vielseitigkeit seiner naturwissen-
schaftlichen Überlegungen in den Kon-
sens christlicher Vorstellungen einzu-
bringen, wäre dem Buch ein noch grö-
ßerer Leserkreis sicher.

Unsere Autoren: Kultusminister Prof. D. Dr. Wilhelm Hahn, MdL
Schloßplatz 4, 7000 Stuttgart 1
Dr. Elisabeth Schwarzhaupt
Ziegenhainer Straße 19, 6000 Frankfurt 50
Staatssekretär Prof. Dr. Roman Herzog
Schedestraße 2, 5300 Bonn

Hinweis:
In der Januarausgabe der Evangelischen Verantwortung
lesen Sie u. a. Ursula Besser: Chronist an der Wiege eines
Staates — die Transkei wurde selbständig. Maria Cadmus:
Der gläserne Berg — zum Problem der Suchtkranken.
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Die evangelischen Abgeordneten
der CDU- und CSU-Fraktion
im 8. Deutschen Bundestag

Baden-Württemberg

1. Erhard, Prof. Dr. Ludwig,
Johanniterstraße 8, 5300 Bonn 1

2. Evers, Dr. Hans, Marienstraße 2,
7800 Freiburg

3. Eyrich, Dr. Heinz, Schulstraße 31,
7800 Freiburg

4. George, Dr. Haimo, Beim alten
Wasen 13, 7270 Nagold

5. Langguth, Dr. Gerd, Hirschland-
straße 110, 7300 Esslingen

6. Petersen, Peter, Haldenstraße 27,
7250 Leonberg

7. Schäuble, Dr. Wolfgang, Mendels-
sohnstraße 22, 7600 Offenburg

8. Schulte, Dr. Dieter, Lorcher Str. 22,
7070 Schwäbisch Gmünd

9. Stavenhagen, Dr. Lutz G.,
Ringstraße 35, 7530 Pforzheim

10. Wörner, Dr. Manfred, Postfach 1444,
7320 Göttingen

11. Zeitel, Prof. Dr. Gerhard,
Talstraße 10 a, 6940 Weinheim

Bremen

1. Metz, Reinhard, Busestraße 76,
2800 Bremen 1

2. Müller-Hermann, Dr. Ernst,
Rilkeweg 40, 2800 Bremen

Hamburg

1. Blumenfeld, Erik, Chilehaus B III,
2000 Hamburg 1

2. Francke, Klaus, Wellingsbüttler
Straße 106, 2000 Hamburg 63

3. Reimers, Dr. Stephan, Tönniger
Straße 50, 2000 Hamburg 52

4. Ruhe, Volker, Milchgrund 2,
2000 Hamburg 90

Hessen

1. Bayha, Richard, Hauptstraße 2,
6464 Linsengericht 1

2. Böhm, Wilfried, Franz-Gleim-Str. 71,
3508 Melsungen

3. Haase, Lothar, Hunrodstraße 48,
3500 Kassel-Wiihelmshöhe

4. Jentsch, Dr. Hans-Joachim,
Irenenstraße 15, 6200 Wiesbaden

5. Lenzer, Christian, Am Türmchen 1,
6349 Burg, Dillkreis

6. Stahlberg, Hermann, Paulstraße 3,
3580 Fritzlar

7. Wallmann, Dr. Walter,
Erfurter Straße 17, 3550 Marburg

8. Walz, Dr. Hanna, Magdeburger
Straße 61, 6400 Fulda

Niedersachsen
1. Bismarck, Dr. Philipp von,

Nr. 22, 3121 Schweimke
2. Dreyer, Nicolaus, Flethweg 786,

2161 Stade-Bützfleth
3. Ey, Richard, Nr. 1, 2844 Quernheim,

Post Lemförde
4. Geldern, Dr. Wolfgang von,

Lange Straße 2—4, 2853 Dorum
5. Gruhl, Dr. Herbert, Weidenweg 13,

3013 Barsinghausen
6. Helm rieh, Herbert,

Föhrenschlucht 13,
2110 Buchholz i. d. Nordheide

7. Hoffmann, Ingeborg, Nr. 15,
2134 Sottrum-Everinghausen

8. Hubrig, Dr. Hans, Nienburger
Straße 27, 3101 Wietze ü. Celle

9. Klein, Prof. Dr. Hans Hugo,
Kolberger Straße 8, 3406 Bovenden

10. Köhler, Dr. Volkmar, Schulenburg-
allee 110, 3180 Wolfsburg

11. Lagershausen, Karl-Hans,
2876 Schlüte b. Berne

12. Neumeister, Dr. Hanna,
Auf der Höhe 5, 3350 Kreiensen

13. Pohlmann, Eberhard, Danziger
Straße 3, 3250 Hameln

14. Schröder, Diedrich,
Wilhelminenhof, 2981 Dornum

15. Schröder, Horst, Am Petersberg 12,
3141 Deutsch Evern

16. Terra, Hans-Adolf de,
Heimerstraße 10, 3200 Hildesheim

17. Wartenberg, Dr. Ludolf von,
Günterstraße 27, 3000 Hannover 81

Nordrhein-Westfalen
I. Rheinland:
1. Braun, Gerhard, Dabringhauser

Straße 34, 5632 Wermelskirchen 1
2. Heydt, Peter von der,

Grüngürtelstraße 56, 5000 Köln 50
3. Kraske, Dr. Konrad, Lindenweg 26,

5300 Bonn-Röttgen
4. Schmidt, Manfred, Hinsberg-

straße 29, 5600 Wuppertal 2
5. Schröder, Dr. Gerhard, Pappel-

weg 25 a, 5300 Bn.-Bad Godesberg
6. Waffenschmidt, Dr. Horst,

Weidenfeld 2, 5220 Waldbröl
7. Wex, Dr. Helga, Peterstraße 43,

4330 Mülheim-Speldorf

II. Westfalen-Lippe:
1. Daweke, Klaus, Mittelstraße 30,

4920 Lemgo
2. Gerstein, Ludwig, Stilkingweg 30,

4600 Dortmund 15
3. Hennig, Dr. Ottfried,

Am Heidewald 1, 4830 Gütersloh

4. Horstmeier, Martin, Horstweg 18,
4512 Wallenhorst

5. Lampersbach, Egon, Augustin-
Wibbelt-Straße 5, 4750 Unna

6. Landre, Heinz, Lindenweg 12,
4900 Herford

7. Luda, Dr. Manfred, Genkeler
Straße 35, 5882 Meinerzhagen

8. Meyer zu Bentrup, Dr. Reinhard,
Salzufler Straße 149, 4800 Bielefeld

9. Sayn-Wittgenstein, Prinz Botho zu,
Hof Breitenbach, 5928 Laasphe

10. Vogel, Friedrich, Allensteiner
Straße 37, 4410 Warendorf

11. Wulff, Dr. Otto, Agnes-Miegel-
Straße 42, 5840 Schwerte

Rheinland-Pfalz

1. Gölter, Dr. Georg, Salierstraße 8,
6724 Dudenhofen

2. Todenhöfer, Dr. Jürgen Gerhard,
Gasstraße 3—5, 6079 Sprendlingen

3. Weizsäcker, Dr. Richard Frhr. von,
Zitelmannstraße 12, 5300 Bonn 1

4. Will-Feld, Waltrud, Im Viertheil 13,
5550 Bernkastel-Kues

Schleswig-Holstein

1. Carstens, Prof. Dr. Karl,
2449 Meeschendorf, Fehmarn

2. Eymer, Ekkehard, Dornierstraße 55,
2400 Lübeck

3. Hassel, Kai-Uwe von,
Fördestraße 11, 2392 Glücksburg

4. Klinker, Hans-Jürgen,
2381 Cllsby über Schleswig

5. Narjes, Dr. Karl-Heinz,
Bismarckallee 25, 2300 Kiel

6. Stoltenberg, Dr. Gerhard,
Düsternbrooker Weg 92A, 2300 Kiel

7. Tübler, Irma, Krusenrotter Weg 75,
2300 Kiel

8. Wrangel, Baron Olaf von,
Reinhardtallee 9,
2057 Wentorf b. Hamburg

Bayern (CSU)

1. Dollinger, Dr. Werner, Hampfer-
grundweg 30, 8530 Neustadt/Aisch

2. Hartmann, Klaus, Großviehberg-
straße 34, 8562 Hersbruck

3. Höffkes, Peter, Fontanestraße 3,
8500 Nürnberg

4. Kreile, Dr. Reinhold, Marienplatz 26,
8000 München 2

5. Lemmrich.Karl Heinz, Bayerdillinger
Straße 28, 8852 Rain/Leen

6. Müller, Dr. Günther,
Bruckbach 72 1/3, 8382 Arnstorf

7. Regenspurger, Otto, Pyramiden-
weg 9, 8621 Untersiemau

8. Spilker, Karl-Heinz, Gartenstraße 1,
8262 Altötting

9. Spranger, Carl-Dieter,
Urlasstraße 18, 8800 Ansbach

10. Starke, Dr. Heinz, Bahnhof-
straße 25-27, 8580 Bayreuth

11. Warnke, Dr. Jürgen,
Försterstraße 28 a, 8672 Selb
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